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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Verwaltungsvorschriften

über die Organisation der Schulen


in inneren und äußeren Schulangelegenheiten


(VV-Schulbetrieb - VVSchulB)


Vom 29. Juni 2010 

Auf Grund des § 146 und des § 43 Absatz 2 des Brandenburgi
schen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. August 2002 (GVBl. I S. 78) bestimmt der Minister für Bil
dung, Jugend und Sport: 

Inhaltsübersicht: 

Abschnitt 1 
Unterrichtszeiten, Ferien, Beurlaubung, Schülerausweise 

1 - Fünf-Tage-Woche 
2 - Unterrichtszeiten 
3 - Pausen, Unterrichtsausfall und Freistunden 
4 - Unterrichtsausfall bei außergewöhnlichen Witte

rungs- und Straßenverhältnissen 
5 - Hausaufgaben 
6 - Ferien 
7 - Fernbleiben vom Unterricht 
8 - Beurlaubung 
9 - Besondere Bestimmungen für die Beurlaubung von 

Schülerinnen und Schülern in Bildungsgängen der 
Berufsschule 

10 - Beurlaubung vom Sport- und Schwimmunterricht 
11 - Schülerausweise 

Abschnitt 2 
Öffentlichkeit, Werbung 

12 - Einbeziehung von Sachkundigen und politisch Ver
antwortlichen 

13 - Gäste 
14 - Auskunft an Medien 
15 - Versagen des Zutritts 
16 - Schutz der Persönlichkeitsrechte 
17 - Werbung, gewerbliche Tätigkeit an Schulen 
18 - Informations- und Anschlagtafeln 
19 - Zuwendungen Dritter und Sammlungen 

Abschnitt 3 
Sicherheit 

20 - Sicherheitsausstattung der Schulen 
21 - Unterweisung der Schülerinnen und Schüler sowie 

des Schulpersonals 

22 - Verhalten bei Ausbruch eines Brandes und Evaku
ierung 

Abschnitt 4 
Gesundheitsförderung 

23 - Grundsätze 
24 - Gesundheitsfürsorge 
25 - Sicherheit und Erste Hilfe 
26 - Raumausstattung 
27 - Raumtemperaturen 
28 - Verhalten bei erhöhter Ozonkonzentration 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 

29 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlagen: 

Anlage 1 Ferientermine 
Anlage 2 Formular für eine ärztliche Bescheinigung zur Be

urlaubung vom Sport- und Schwimmunterricht 
Anlage 3 Mindestvertragsinhalt für eine Datenverarbeitung im 

Auftrag gemäß § 11 des Brandenburgischen Daten
schutzgesetzes (BbgDSG) zur Erstellung von Schü
lerausweisen 

Abschnitt 1 
Unterrichtszeiten, Ferien, Beurlaubung, Schülerausweise 

1 - Fünf-Tage-Woche 

(1) Der Unterricht und andere schulische Veranstaltungen wer
den an fünf Tagen in der Woche, Montag bis Freitag, durchge
führt. Der Samstag ist grundsätzlich unterrichtsfrei. Es können 
Konsultationen im Rahmen des Medienverbundsystems Tele
kolleg II sowie Unterricht in beruflichen Bildungsgängen in 
Teilzeitform auch am Samstag stattfinden. 

(2) In Ausnahmefällen können auf Beschluss der Schulkonfe
renz im Einvernehmen mit den für die Schülerinnen und Schü
ler zuständigen Trägern der Schülerbeförderung und mit Zu
stimmung des Schulträgers auch an Samstagen Unterricht und 
andere pflichtige schulische Veranstaltungen in den Schulgebäu
den und -anlagen stattfinden, wenn schulorganisatorische Grün
de oder Gründe der Gesunderhaltung dies erfordern. Kann zwi
schen der Schulkonferenz und den Trägern der Schülerbeförde
rung kein Einvernehmen erzielt werden, entscheidet das staatli
che Schulamt. Bei Schulen oder Klassen mit besonderer Prä
gung (Spezialschulen oder Spezialklassen) gemäß § 8a des Bran
denburgischen Schulgesetzes ist ein entsprechender Beschluss 
nach den Maßgaben von Satz 1 und 2 nicht nur in Ausnahme
fällen möglich. 

2 - Unterrichtszeiten 

(1) Der Unterricht soll nicht vor 7.30 Uhr beginnen, angestrebt 
werden soll ein Unterrichtsbeginn ab 8.00 Uhr. Der Unterricht 
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kann ausnahmsweise ab 7.00 Uhr beginnen, wenn die Beschlüs
se gemäß Absatz 2 Satz 3 vorliegen. Satz 1 und 2 gelten nicht 
für Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges. Außer in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 können einzelne Unterrichtsstunden vor 
dem allgemeinen Unterrichtsbeginn, jedoch nicht vor 7.00 Uhr, 
erteilt werden, wenn dies für die Schülerinnen und Schüler zu
mutbar sowie schulorganisatorisch notwendig und vertretbar 
ist. 

(2) Über den täglichen allgemeinen Unterrichtsbeginn entschei
det die Schulkonferenz im Einvernehmen mit den für die Schü
lerinnen und Schülern zuständigen Trägern der Schülerbeför
derung. Kann zwischen der Schulkonferenz und den Trägern 
der Schülerbeförderung kein Einvernehmen erzielt werden, ent
scheidet das staatliche Schulamt. Für eine Entscheidung über 
einen allgemeinen Unterrichtsbeginn vor 7.30 Uhr sind ein Be
schluss der Schulkonferenz mit Zwei-Drittel-Mehrheit sowie 
zusätzlich die Zustimmung der Konferenz der Schülerinnen und 
Schüler mit Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Der Schulträ
ger ist zuvor anzuhören. Bei der Entscheidung über den allge
meinen Unterrichtsbeginn durch die Schulkonferenz und bei 
der Festlegung des Unterrichtsbeginns und des Unterrichtsen
des in den Stundenplänen durch die Schulleitung sind insbe
sondere zu berücksichtigen: 

a)	 die Länge der Schulwege, 

b)	 die örtlichen Verkehrsbedingungen, 

c)	 die Fahrzeiten des öffentlichen Personennahverkehrs oder 
die des freigestellten Schülerverkehrs sowie 

d)	 die Abstimmung mit anderen Schulen, die sich im gleichen 
oder im benachbarten Gebäude befinden oder durch gemein
same Linien des öffentlichen Personennahverkehrs oder des 
freigestellten Schülerverkehrs bedient werden oder die auf
grund der Erweiterung des Unterrichtsangebotes für Schü
lerinnen und Schüler kooperieren. 

(3) Die rechnerische Grundeinheit für eine Unterrichtsstunde be
trägt 45 Minuten. In der Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ beträgt sie 60 Mi
nuten. Wenn es pädagogisch sinnvoll und organisatorisch mög
lich ist, können Unterrichtsstunden auch in kleineren oder grö
ßeren Abschnitten erteilt werden. Die Vorgaben der Stundenta
feln sind dabei zu beachten. Die Belastbarkeit und Konzentra
tionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sind zu berück
sichtigen. Über die Grundsätze der Stundenplangestaltung ent
scheidet die Konferenz der Lehrkräfte. 

(4) Die Anzahl der täglichen Unterrichtsstunden soll die fol
genden Höchstgrenzen nicht überschreiten: 

a)	 in den Jahrgangsstufen 1 und 2 fünf Unterrichtsstunden, 

b)	 in den Jahrgangsstufen 3 und 4 sechs Unterrichtsstunden, 

c)	 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sieben Unterrichtsstunden 
sowie 

d)	 in den Sekundarstufen I und II, im Zweiten Bildungsweg 

und in Bildungsgängen der Fachschule acht Unterrichts
stunden. 

Eine Überschreitung der Höchstgrenzen aus schulorganisatori
schen Gründen kann auf Antrag der Konferenz der Lehrkräfte 
zeitlich begrenzt vom staatlichen Schulamt genehmigt werden. 
Beim Antrag und der Genehmigung sind insbesondere die psy
chischen und physischen Belastungen für die Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. 

(5) Die Abfolge der Unterrichtsstunden ist möglichst so festzu
legen, dass sich ein sinnvoller Wechsel der Art der Beanspru
chung ergibt und die Belastung der Schülerinnen und Schüler 
deren Entwicklungsstand entspricht. 

(6) Nachmittagsunterricht ist an Schulen, die keine Ganztags
schulen oder verlässlichen Halbtagsschulen sind, jede siebente 
Unterrichtsstunde für eine Klasse oder Lerngruppe oder jeder 
nach 13.15 Uhr beginnende Unterricht. Er kann durch die Schul
leitung ab der Jahrgangsstufe 5 festgelegt werden. Es ist grund
sätzlich zu gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler 
zu einer angemessenen Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder gegebenenfalls dem freigestellten Schülerverkehr zur Woh
nung zurückkehren können. 

(7) An Schulen mit Ganztagsangeboten richten sich die Unter
richts- und Angebotszeiten nach den Bestimmungen der VV-
Ganztag. 

3 - Pausen, Unterrichtsausfall und Freistunden 

(1) Die Pausen werden durch die Schulleitung im Rahmen der 
durch die Schulkonferenz beschlossenen Pausenordnung fest
gelegt. Sie sind so zu bemessen, dass den Schülerinnen und 
Schülern ausreichend Erholungszeit zur Verfügung steht. 

(2) Bei sechs Unterrichtsstunden am Vormittag ist eine Ge
samtpausenzeit von mindestens 50 Minuten einschließlich ei
ner Frühstückspause von mindestens 15 Minuten vorzusehen. 
Die Mittagspause soll in einem angemessenen zeitlichen Ab
stand von der Frühstückspause liegen und mindestens 30 Mi
nuten betragen. An Schulen mit Ganztagsangeboten richten sich 
die Pausenzeiten nach den Bestimmungen der VV-Ganztag. 

(3) Unterrichtsausfall und Freistunden für Schülerinnen und 
Schüler sind auf das unterrichtsorganisatorisch unvermeidli
che Maß zu beschränken. An Unterrichtstagen, an denen die 
Anzahl der täglichen Unterrichtsstunden die Höchstgrenze 
gemäß Nummer 2 Absatz 4 erreicht, soll an Schulen, die keine 
Ganztagsschulen sind, höchstens eine Freistunde geplant wer
den. 

4 - Unterrichtsausfall bei außergewöhnlichen 
Witterungs- und Straßenverhältnissen 

(1) Bei Witterungs- und Straßenverhältnissen, die vorhersehbar 
den Schülerinnen und Schülern den Schulweg unmöglich ma
chen oder sie erheblich zusätzlich gefährden würden, ist späte
stens am Abend des Vortages der Ausfall des Unterrichts und 
anderer schulischer Veranstaltungen durch das staatliche Schul
amt anzuordnen. Er ist nur für Teile des Zuständigkeitsberei
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ches des staatlichen Schulamtes anzuordnen, wenn diese genau 
bezeichnet werden können. Der Ausfall des Unterrichts und an
derer schulischer Veranstaltungen ist den betroffenen Schulen 
mitzuteilen. Das staatliche Schulamt wirkt darauf hin, dass die 
Öffentlichkeit unmittelbar unterrichtet wird. 

(2) Die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal sind 
bei Ausfall des Unterrichts und anderer schulischer Veranstal
tungen gemäß Absatz 1 verpflichtet, zum Dienst zu erscheinen. 
Den eintreffenden Schülerinnen und Schülern ist der Aufent
halt in der Schule zu gewähren. Minderjährige sind, wenn not
wendig, zu betreuen. 

(3) Treten während des Schulbetriebs Witterungs- und Straßen
verhältnisse auf, die eine besondere Gefährdung der Schülerin
nen und Schüler auf dem Heimweg erwarten lassen, so ent
scheidet die Schulleitung über eine vorzeitige Beendigung des 
Schulbetriebs. Schülerinnen und Schüler werden nur nach Hau
se entlassen, wenn erwartet werden kann, dass der vorzeitige 
Heimweg gesichert ist. Minderjährige Schülerinnen und Schü
ler werden über das reguläre Ende des Schulbetriebs hinaus so
lange beaufsichtigt, bis eine sichere Beförderung gewährleistet 
ist. 

(4) Schülerinnen und Schüler der Primarstufe dürfen vorzeitig 
nur nach Hause entlassen werden, wenn sie abgeholt werden 
oder die Zustimmung der Eltern für diesen Einzelfall vorliegt. 
Die Beaufsichtigung der in der Schule verbleibenden Schüle
rinnen und Schüler ist zu gewährleisten. 

5 - Hausaufgaben 

(1) Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit im erforder
lichen Umfang. Sie dienen der Festigung und Vertiefung des 
im Unterricht Erarbeiteten sowie der Vorbereitung auf die Ar
beit in den folgenden Unterrichtsstunden. Sie sollen zu selb
ständigem Arbeiten hinführen und befähigen. Sie müssen in ih
rem Umfang und Schwierigkeitsgrad der Leistungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler entsprechen und von diesen ohne 
fremde Hilfe bewältigt werden können. Der zeitliche Aufwand 
für die Erledigung der Hausaufgaben bezogen auf den einzel
nen Unterrichtstag soll im Durchschnitt 

a) in den Jahrgangsstufen 1 und 2 30 Minuten, 

b) in den Jahrgangsstufen 3 und 4 45 Minuten, 

c) in den Jahrgangsstufen 5 und 6 60 Minuten und 

d) in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 90 Minuten 

nicht überschreiten. Er ist in der Sekundarstufe II, dem Zwei
ten Bildungsweg und den Bildungsgängen der Fachschule an 
keine Richtwerte gebunden, jedoch sollen die Lehrkräfte bei 
der Festlegung des Umfangs und des Termins der Erledigung 
der Hausaufgaben die weiteren Pflichten der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigen. Über Art und Umfang der Hausaufga
ben entscheidet die Klassenkonferenz im Rahmen der von der 
Schulkonferenz festgelegten Grundsätze. 

(2) Die Erteilung von Hausaufgaben soll nicht erfolgen 

a)	 zum nächsten Tag an Tagen, an denen Nachmittagsunter
richt oder andere schulische Veranstaltungen stattfinden, 
zu deren Besuch die Schülerinnen und Schüler verpflichtet 
sind, 

b)	 von Freitag oder Samstag zu Montag, 

c)	 von einem Unterrichtstag zum folgenden Unterrichtstag, 
wenn ein oder mehrere Feiertage oder sonstige unterrichts
freie Tage dazwischen liegen sowie 

d)	 über die Ferien. 

In begründeten Fällen sind Ausnahmen entsprechend dem Alter 
der Schülerinnen und Schüler möglich. Die Entscheidung trifft 
die Klassenkonferenz im Rahmen der von der Schulkonferenz 
beschlossenen Grundsätze. An Schulen mit Ganztagsangeboten, 
die individuelle Lernzeiten umfassen, gelten die Bestimmungen 
der VV-Ganztag. Von diesen Regelungen ausgenommen sind 
die Schülerinnen und Schüler in dem Bildungsgang zur Vermitt
lung des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung. 

6 - Ferien 

(1) Die Gesamtdauer der Ferien in einem Schuljahr beträgt 75 Ta
ge, wobei die innerhalb der Ferienzeit liegenden Sonntage und 
gesetzlichen Feiertage nicht eingerechnet werden. In dieser Zahl 
sind bis zu drei variable Ferientage enthalten, die von der Schul
konferenz im Einvernehmen mit den für die Schülerinnen und 
Schüler zuständigen Trägern der Schülerbeförderung festgelegt 
werden, wobei eine Abstimmung mit dem Schulträger sowie 
mit den Schulen erfolgen soll, die durch gemeinsame Linien des 
öffentlichen Personennahverkehrs oder des freigestellten Schü
lerverkehrs bedient werden. Kann zwischen der Schulkonfe
renz und den Trägern der Schülerbeförderung kein Einverneh
men erzielt werden, entscheidet das staatliche Schulamt. Die in 
Anlage 1 aufgeführten variablen Ferientage dienen der Über
brückung einzelner Unterrichtstage zwischen unterrichtsfreien 
Tagen und sollen beschlossen werden. In begründeten Ausnah
mefällen kann davon abgewichen werden. 

(2) Ferien sind in pädagogisch sinnvollen Abständen festzule
gen. Die konkreten Termine der Ferien sind der Anlage 1 zu 
entnehmen. 

(3) Das zweite Schulhalbjahr beginnt am ersten Tag der Win
terferien. Davon abweichend beginnt für die letzte Jahrgangs
stufe der gymnasialen Oberstufe an Gesamtschulen, Gymna
sien und beruflichen Gymnasien das zweite Schulhalbjahr am 
ersten Tag der Weihnachtsferien. Im Bildungsgang zum nach
träglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an Schulen 
des Zweiten Bildungsweges beginnt das sechste Semester am 
ersten Tag der Weihnachtsferien. 

(4) Am letzten Unterrichtstag im Schulhalbjahr gemäß Absatz 3 
Satz 1 kann der Unterricht für alle Jahrgangsstufen nach der 
dritten Unterrichtsstunde enden. Die Entscheidung trifft die 
Konferenz der Lehrkräfte. Am letzten Unterrichtstag im ersten 
Schulhalbjahr gemäß Absatz 3 Satz 2 findet für alle Jahrgangs
stufen der Unterricht in voller Länge statt. 
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7 - Fernbleiben vom Unterricht 

(1) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder 
aus anderen nicht vorhersehbaren und zwingenden Gründen 
verhindert, am Unterricht oder an einer anderen pflichtigen 
schulischen Veranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule hier
über durch die Eltern spätestens am zweiten Fehltag zu benach
richtigen. In Zweifelsfällen soll die Schule sich bei den Eltern 
selbst über die Gründe des Fernbleibens informieren. Bei Be
endigung des Fernbleibens teilen die Eltern der Schule schrift
lich den Grund für das Fernbleiben mit. Bei einem längeren 
Fernbleiben ist spätestens nach zwei Wochen eine Zwischen
mitteilung vorzulegen. Angaben über die Art einer Erkrankung 
dürfen von der Schule nicht verlangt werden. 

(2) Bei begründeten Zweifeln an einem Fernbleiben aus ge
sundheitlichen Gründen kann die Schulleitung die Vorlage ei
ner ärztlichen Bescheinigung verlangen. Sofern Kosten entste
hen, sind diese von den Eltern zu tragen. Absatz 1 Satz 5 gilt 
entsprechend. 

(3) Werden die Mitteilungs- oder Vorlagepflichten gemäß Ab
satz 1 und 2 verletzt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt, es 
sei denn, die Fristen werden nur geringfügig überschritten oder 
die Verletzung der Pflichten beruht auf nachgewiesenen, nicht 
selbst zu vertretenden Gründen. Fehlt eine minderjährige Schü
lerin oder ein minderjähriger Schüler mehr als dreimal inner
halb eines Monats oder an drei zusammenhängenden Tagen un
entschuldigt, so sind die Eltern durch die Schule zu benach
richtigen. 

(4) Schülerinnen und Schüler mit übertragbaren Krankheiten 
gemäß § 34 des Infektionsschutzgesetzes oder entsprechendem 
Verdacht oder mit Läusebefall dürfen die dem Schulbetrieb die
nenden Räume nicht betreten, schulische Einrichtungen nicht 
benutzen und an Veranstaltungen der Schule nicht teilnehmen 
bis nach dem Attest des behandelnden Arztes oder des Gesund
heitsamtes eine Weiterverbreitung der Krankheit oder des Läu
sebefalls nicht mehr zu befürchten ist. Das Gesundheitsamt, 
bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern auch deren El
tern, sind durch die Schule zu informieren, notwendige Maß
nahmen sind mit den Beteiligten abzustimmen. 

(5) Volljährige Schülerinnen und Schüler sind für die Einhal
tung der Bestimmungen gemäß Absatz 1 bis 4 selbst verant
wortlich. 

(6) Schülerinnen und Schüler in einem Ausbildungs- oder Ar
beitsverhältnis lassen ihre schriftliche Erklärung gemäß Absatz 1 
von der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte bestätigen. 

8 - Beurlaubung 

(1) Die Beurlaubung einer Schülerin oder eines Schülers vom 
Besuch des Unterrichts oder anderer teilnahmepflichtiger schu
lischer Veranstaltungen kann nur aus besonderen Gründen auf 
schriftlichen Antrag der Eltern oder der volljährigen Schülerin 
oder des volljährigen Schülers erfolgen. Der Antrag soll recht
zeitig gemäß den Vorgaben der Schule eingereicht werden, so 
dass dieser eine angemessene Bearbeitungsfrist zur Verfügung 
steht. Schülerinnen und Schüler in beruflichen Bildungsgängen 

mit einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis dürfen nur im 
Einvernehmen mit der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte beur
laubt werden. Kriterien für die Entscheidung über die Beurlau
bung können der angegebene Grund, die Unmöglichkeit einer 
Terminverschiebung, der Leistungsstand und die Leistungsbe
reitschaft der Schülerin oder des Schülers sowie die pädagogi
sche Situation der gesamten Klasse oder Lerngruppe, bei lang
fristigen Beurlaubungen die Dauer der beantragten Beurlaubung 
und die Folgen für die Fortsetzung des Bildungsganges sein. 

(2) Eine Beurlaubung ist insbesondere möglich beim Vorliegen 
folgender Gründe: 

a)	 wichtige persönliche oder familiäre Gründe wie Eheschlie
ßung, Todesfall, Wohnungswechsel sowie Arztbesuch oder 
Behördengang, sofern sich dieser nicht in der unterrichts
freien Zeit durchführen lässt, 

b)	 die Mitwirkung an wissenschaftlichen, kulturellen oder 
sportlichen Wettbewerben, die nicht schulische Veranstal
tungen sind, 

c)	 der Schulbesuch im Ausland, insbesondere die Teilnahme 
am Schüleraustausch sowie an Sprachkursen, 

d)	 die Berufsberatung und die Teilnahme an Informations- und 
Beratungsveranstaltungen der Hochschulen in Vorbereitung 
auf die nachfolgende Ausbildung in angemessenem Um
fang, 

e)	 die Wahrnehmung von Bewerbungsgesprächen und die 
Teilnahme an Auswahlverfahren - nicht aber an Arbeitsein
sätzen im Betrieb - für Schülerinnen und Schüler der Ab
gangsklassen bei Nachweis der persönlichen Einladung, 
wenn dies in der unterrichtsfreien Zeit nicht möglich ist, 

f)	 Heilkuren und Erholungsreisen, sofern diese ärztlich ver
ordnet sind, 

g)	 die Teilnahme an Veranstaltungen der schulischen Mitwir
kung gemäß Teil 7 und 12 des Brandenburgischen Schulge
setzes, § 84 Absatz 9 des Brandenburgischen Schulgeset
zes bleibt unberührt, 

h)	 die Teilnahme gewählter Vertreterinnen und Vertreter an 
Veranstaltungen von Parteien, Organisationen und Verbän
den. 

Schülerinnen sollen nach der Geburt eines Kindes im An
schluss an die Frist gemäß § 40 Absatz 1 Nummer 7 des Bran
denburgischen Schulgesetzes einmal während ihrer gesamten 
Schulbesuchszeit für die Dauer von bis zu einem Jahr beur
laubt werden, wenn sie ihr Kind selbst betreuen möchten. Dies 
gilt nicht für Schülerinnen im Bildungsgang zur Vermittlung 
des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach dem Berufs
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung, da diese gemäß 
§ 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes Elternzeit 
beanspruchen können. 

(3) Schülerinnen und Schüler können für die Erfüllung religiö
ser oder weltanschaulicher Pflichten beurlaubt werden, wenn 
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die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Religions- oder Weltan
schauungsgemeinschaft nachgewiesen wird. Sie sollen beur
laubt werden für die Teilnahme an Kirchentagen ihres Glau
bens, soweit nicht vorrangige schulische Belange dem ent
gegenstehen. Sie sind an den nachfolgend aufgeführten kirch
lichen Feiertagen und Gedenktagen ihrer Religionsgemein
schaft auf Wunsch ihrer Eltern, bei Volljährigkeit auf ihren ei
genen Wunsch, zu beurlauben. Für die Beurlaubung an den in 
Buchstaben a bis d genannten Feier- und Gedenktagen bedarf 
es keines schriftlichen Antrags gemäß Absatz 1. Die Leiterin 
oder der Leiter der Klasse oder Lerngruppe ist mindestens drei 
Tage vorher zu informieren. 

a)	 Schülerinnen und Schüler evangelischen Bekenntnisses 
sind am Buß- und Bettag stundenweise für die Teilnahme 
am Gottesdienst zu beurlauben. 

b)	 Schülerinnen und Schüler katholischen Bekenntnisses sind 
zu beurlauben an 

Fronleichnam - beweglicher kirchlicher Feiertag 
(Donnerstag nach Trinitatis), 

Allerheiligen - 1. November. 

Sie sind stundenweise für die Teilnahme am Gottesdienst 
zu beurlauben an 

Heilige Drei Könige - 6. Januar, 

Fest der Apostel Peter

und Paulus - 29. Juni,


Allerseelen - 2. November, 

Maria Immaculata - 8. Dezember,

(Hochfest der Gottes

mutter)


Aschermittwoch - beweglicher Feiertag. 

c)	 Schülerinnen und Schüler jüdischen Bekenntnisses sind zu 
beurlauben an folgenden Feiertagen: 

Jüdisches Neujahrsfest - bewegliche jüdische Feiertage 
(Rosch Haschana) 2 Tage, 

Versöhnungstag - 10. Tag nach dem jüdischen 
(Jom Kippur) Neujahrsfest 

1 Tag, 

Laubhüttenfest - bewegliche jüdische Feiertage 
(Sukkot) 2 Tage 

(1. und letzter Tag des Festes), 

Pessachfest - bewegliche jüdische Feiertage 
4 Tage 
(1.,2.,7. und 8.Tag des Festes), 

Schlussfest - beweglicher jüdischer Feiertag 
(Schemini Azeret) 1 Tag 

Fest der - beweglicher jüdischer Feiertag 
Gesetzesfreude 1 Tag 
(Simchat Thora) 

Wochenfest - bewegliche jüdische Feiertage 
(Schawout) 2 Tage. 

d)	 Schülerinnen und Schüler islamischen Bekenntnisses sind 
zu beurlauben an folgenden Feiertagen: 

Fest des Fasten- - beweglicher islamischer Feier
brechens tag 
(Seker Bayrami/Idul Fitr) 1 Tag (1. Tag des Festes) 

Opferfest - beweglicher islamischer Feier
(Kurban Bayrami/ tag 
Idul Adha) 1 Tag (1. Tag des Festes). 

(4) Reise- und Urlaubstermine der Eltern gelten nicht als wich
tiger Grund für eine Beurlaubung. Ausnahmegenehmigungen 
sind im besonders begründeten Einzelfall zulässig, insbesonde
re wenn die Eltern aus beruflichen Gründen nachweislich nicht 
den Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit antreten können. Aus
nahmegenehmigungen sind auch möglich für Studierende im 
Zweiten Bildungsweg, die berufstätig sind und aus beruflichen 
Gründen ihren Urlaub nicht während der unterrichtsfreien Zeit 
antreten können. 

(5) Entscheidungsbefugt sind: 

a)	 für Beurlaubungen aus den in Absatz 2 und 3 genannten 
Gründen bis zu insgesamt drei Tagen innerhalb eines Schul
jahres, für Beurlaubungen gemäß Absatz 2 Buchstabe g 
auch darüber hinaus, die Klassenlehrkraft oder die Tutorin 
oder der Tutor, 

b)	 für Beurlaubungen bis zu insgesamt vier Wochen innerhalb 
eines Schuljahres, für Beurlaubungen zum Schulbesuch im 
Ausland bis zu einer Dauer von drei Monaten, für Beurlau
bungen aus anderen als den in Absatz 2 und 3 aufgeführten 
Gründen sowie für die Entscheidung gemäß Absatz 4 die 
Schulleitung, 

c)	 für zeitlich darüber hinausgehende Beurlaubungen das 
staatliche Schulamt. 

9 - Besondere Bestimmungen für die Beurlaubung von 
Schülerinnen und Schülern in beruflichen Bildungsgängen 

(1) Zusätzlich zu den Festlegungen gemäß Nummer 8 gelten 
für Schülerinnen und Schüler in beruflichen Bildungsgängen 
die in den Absätzen 2 bis 5 getroffenen Regelungen. 

(2) Schülerinnen und Schüler sind zu beurlauben für 

a)	 die Teilnahme an Prüfungen nach dem Berufsbildungsge
setz und der Handwerksordnung, 

b)	 die Teilnahme an Betriebs- und Personalversammlungen so
wie Jugend- und Auszubildendenversammlungen im Be
trieb, 
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c)	 die Teilnahme an Beratungen des Betriebs- oder Personal
rates sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung, so
fern sie gewählte Mitglieder sind, 

d)	 die Teilnahme an Schulungs- oder Bildungsveranstaltungen 
für Mitglieder des Betriebs- oder Personalrates oder der Ju
gendvertretung gemäß § 37 Absatz 6 und 7 des Betriebs
verfassungsgesetzes oder § 46 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes, 

e)	 die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnah
men, wenn es sich nicht um die planmäßige überbetriebli
che Ausbildung handelt, für die Blockunterricht eingeführt 
wurde, die Maßnahmen nicht in der unterrichtsfreien Zeit 
stattfinden können und diese Bestandteil des Berufsausbil
dungsvertrages sind. 

(3) Schülerinnen und Schüler können bis zu drei Wochen vom 
Teilzeitunterricht oder Blockunterricht beurlaubt werden für 
die Teilnahme an Austauschmaßnahmen im europäischen Aus
land im Rahmen der Berufsausbildung, insbesondere für Aus
tauschprogramme der EU. Darüber hinaus können sie bis zu ei
ner Höchstdauer von neun Monaten beurlaubt werden, wenn 
die Berufsschule und der Ausbildungsbetrieb oder die hierfür 
zuständige Stelle übereinstimmend festgestellt haben, dass die 
im Ausland stattfindende Ausbildung der Ausbildungsordnung 
und den Rahmenplänen der Berufsschule gleichwertig ist und 
die Anrechnung der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
auf die Berufsausbildung durch die zuständige Stelle sicherge
stellt ist. Eine Beurlaubung soll möglichst nicht im letzten Aus
bildungsjahr erfolgen. 

(4) Schülerinnen und Schüler können für die Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen beurlaubt werden, wenn sie die 
Bildungsfreistellung gemäß § 14 des Brandenburgischen Weiter
bildungsgesetzes beanspruchen und der Betrieb der Freistellung 
zugestimmt hat. Nach Abschluss der Bildungsveranstaltung ha
ben sie der Schule eine Teilnahmebescheinigung vorzulegen. 

(5) Schülerinnen und Schüler können in der Regel bis zu sechs 
Unterrichtstage beurlaubt werden, wenn sie nachweislich wegen 
Betriebsferien ihren betrieblichen Urlaub außerhalb der Schul
ferien nehmen müssen. Ein vorübergehender außerordentlicher 
Arbeitsanfall im Ausbildungs- oder Beschäftigungsbetrieb ist 
kein Grund für eine Beurlaubung. 

(6) Entscheidungsbefugt in den in Absatz 3 bis 5 genannten 
Fällen sind: 

a)	 für Beurlaubungen bis zu insgesamt drei Tagen innerhalb 
eines Schuljahres die Klassenlehrkraft, 

b)	 für Beurlaubungen bis zu insgesamt vier Wochen innerhalb 
eines Schuljahres die Schulleitung, 

c)	 für zeitlich darüber hinausgehende Beurlaubungen das staat
liche Schulamt. 

10 - Beurlaubung vom Sport- und Schwimmunterricht 

(1) Schülerinnen und Schüler können aus zwingenden Gründen 
ganz oder teilweise vom Sport- oder Schwimmunterricht beur

laubt werden. Die Beurlaubung muss von den Eltern oder den 
volljährigen Schülerinnen oder Schülern schriftlich beantragt 
und begründet werden. Ein ärztliches Attest ist beizufügen, so
fern die Gesundheitsstörung nicht offensichtlich ist. Wenn die 
Beurlaubung einen Zeitraum von vier Wochen überschreitet, ist 
hierfür das Formular gemäß Anlage 2 verbindlich. Es ist den 
Schülerinnen und Schülern durch die Schule bereitzustellen. 
Sofern für das Attest Kosten entstehen, sind diese von den El
tern oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern zu tra
gen. Die Gesundheitsämter bieten die Untersuchungen und Be
scheinigungen bei Notwendigkeit weiterhin kostenfrei an. Aus
genommen hiervon sind die Kosten für die Vergütung von Lei
stungen Dritter. Bei akuten gesundheitlichen Beeinträchtigun
gen kann die Sportlehrkraft die Schülerin oder den Schüler oh
ne schriftlichen Antrag von einzelnen Übungen oder Unter
richtsstunden beurlauben. 

(2) Die Beurlaubung soll höchstens für ein halbes Jahr ausge
sprochen werden, es sei denn, dass die Art der Erkrankung oder 
Behinderung mit Sicherheit eine Teilnahme am Sport- oder 
Schwimmunterricht innerhalb eines längeren Zeitraumes nicht 
zulässt. 

(3) Die vom Sport- oder Schwimmunterricht beurlaubten Schü
lerinnen und Schüler können zur Teilnahme an theoretischen 
Unterweisungen und zu Hilfsdiensten herangezogen werden, 
wenn die Art der Erkrankung oder Behinderung dies zulässt. 
Teilweise beurlaubten Schülerinnen und Schülern werden Übun
gen aufgegeben, die ihnen gemäß ärztlicher Bescheinigung ge
stattet sind. 

(4) Eine Beurlaubung vom koedukativen Sport- oder Schwimm
unterricht kann im Ausnahmefall aus Gründen eines religiösen 
Glaubenskonfliktes für Schülerinnen bei glaubhaft gemach
tem Antrag durch die Schulleitung erfolgen. Vom Sport- oder 
Schwimmunterricht befreite Schülerinnen sind grundsätzlich 
zur Teilnahme an theoretischen Unterweisungen verpflichtet. 

(5) Entscheidungsbefugt sind: 

a)	 für Beurlaubungen bis zu vier Wochen die für den Sport-
und Schwimmunterricht zuständigen Lehrkräfte, 

b)	 für zeitlich darüber hinausgehende Beurlaubungen die 
Schulleitung. 

11 - Schülerausweise 

(1) Wer eine Schule im Land Brandenburg besucht, hat An
spruch auf einen Schülerausweis. Der Schülerausweis dient als 
Nachweis der Schülereigenschaft. Ein Personaldokument wird 
durch den Schülerausweis nicht ersetzt. 

(2) Ein Schülerausweis wird durch die Schule auf Antrag der 
Eltern oder bei Volljährigen auf Antrag der Schülerin oder des 
Schülers gebührenfrei ausgestellt. Die Kosten für das erforder
liche Lichtbild trägt die oder der Antragstellende. 

(3) Der Schülerausweis wird zweiseitig im Format einer Scheck
karte ausgegeben. Er muss die folgenden Angaben enthalten: 

a) Lichtbild (oben links), 
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b)	 Name, Anschrift und Geburtsdatum der Schülerin oder des 
Schülers, 

c)	 Name und Anschrift der Schule, 

d)	 Schulstempel und Unterschrift der Klassenlehrkraft oder 
der Tutorin oder des Tutors, 

e)	 Geltungsdauer (jeweils für ein Schuljahr). 

Schülerausweise für Schülerinnen und Schüler mit einem Aus
bildungsverhältnis sind zusätzlich oben rechts mit einem „A“ 
zu kennzeichnen. Schülerausweise an Schulen im Siedlungsge
biet der Sorben (Wenden) sollen zusätzlich alle Angaben auf 
dem Schülerausweis in sorbischer (wendischer) Sprache ent
halten. Schülerausweise an Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
können das Landeswappen enthalten. 

(4) Mit der Erstellung der Karte kann die Schule Dritte beauf
tragen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen und muss minde
stens die Vertragsinhalte gemäß Anlage 3 umfassen. Die be
troffenen Schülerinnen und Schüler sowie bei Minderjährigen 
deren Eltern sind auf die Datenverarbeitung durch Dritte hin
zuweisen. 

(5) Noch vorhandene Formulare für Schülerausweise nach den 
bisher geltenden Vorschriften können aufgebraucht werden, wo
bei auf die Angabe zur Nationalität verzichtet werden soll. 

Abschnitt 2 
Öffentlichkeit, Werbung 

12 - Einbeziehung von Sachkundigen 
und politisch Verantwortlichen 

(1) Um den Unterricht lebendig und wirklichkeitsnah zu gestal
ten, sollen bei geeigneten Anlässen Sachkundige aus der Praxis 
in den Unterricht einbezogen werden. Sie können Referenten 
oder Diskussionspartner sein, deren Beiträge den von ihnen ver
tretenen Bereich veranschaulichen, die Auseinandersetzung mit 
der Sache beleben und so die Unterrichtsarbeit ergänzen. Sach
kundige können auch Zeitzeugen sein, die ihre Biographie mit 
den Erfahrungen staatlicher Verfolgung und Menschenrechts
verletzung in den Unterricht einbringen können. 

(2) Die betroffene Lehrkraft stimmt Inhalt und Art sowie Durch
führung der Veranstaltung auch im Hinblick auf die jeweilige 
Situation der Klasse oder des Kurses mit den Sachkundigen ab. 
Sie soll die pädagogischen Kriterien für die Arbeit mit Zeitzeu
gen berücksichtigen und ihren Einsatz sorgfältig im Unterricht 
vor- und nachbereiten. Sie leitet die Veranstaltung und sorgt 
dafür, dass jede einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und 
Schüler vermieden wird. 

(3) Bei der Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertretern 
von Parteien und Wählergemeinschaften darf keine einseitige 
Auswahl vorgenommen werden. Die notwendige Ausgewogen
heit wird mittels geeigneter Maßnahmen durch die Lehrkraft 
abgesichert. 

(4) Innerhalb der letzten sechs Wochen vor Bundestags-, Land
tags- und Kommunalwahlen sowie vor Wahlen zum Europäi
schen Parlament ist von einer Einbeziehung von Abgeordneten, 
Bewerberinnen und Bewerbern um ein Mandat sowie sonstigen 
Vertreterinnen und Vertretern von Parteien, Wählergemein
schaften und anderen politischen Organisationen in den Unter
richt oder in schulische Veranstaltungen einschließlich Veran
staltungen der schulischen Mitwirkungsgremien abzusehen. 

(5) Die Tätigkeit von Sachkundigen oder die Einbeziehung von 
politisch Verantwortlichen wird gestattet: 

a)	 für einzelne Klassen oder Kurse durch die jeweils unter
richtende Lehrkraft und 

b)	 für mehrere Klassen oder Kurse durch die Schulleitung. 

(6) Sofern die Tätigkeit als Referent mit der Zahlung von Auf
wandsentschädigungen verbunden ist, ist die vorherige Zustim
mung des staatlichen Schulamtes zur Zahlung der jeweiligen 
Beträge schriftlich durch die Schulleitung einzuholen. Sach
kundige können selbständig schulische Veranstaltungen leiten, 
wenn die Schulleitung diese für geeignet hält. 

13 - Gäste 

(1) Gäste sind Personen, die sich aus begründetem Interesse 
über innere Schulangelegenheiten oder sächliche Verhältnisse 
an der Schule, in der Regel auf Einladung der Schule oder des 
Schulträgers, informieren möchten. 

(2) Besuche mit dem Ziel, das Schulgebäude und die Schulan
lagen zu besichtigen, sind zulässig, soweit dadurch der Schul
betrieb nicht beeinträchtigt wird. Der Schulträger ist über diese 
Besuche vorab rechtzeitig zu informieren. 

(3) Besuche mit dem Ziel der Information über schulorganisa
torische Fragen, Unterrichtsprobleme oder andere Fragen des 
inneren Schulbetriebes sowie die Teilnahme an Unterrichtsver
anstaltungen können unter Berücksichtigung der pädagogi
schen Situation der Klasse oder des Kurses von der Schullei
tung gestattet werden. Die Teilnahme am Unterricht von Lehr
kräften öffentlicher Schulen im Land Brandenburg oder ande
rer Länder bedarf des Einverständnisses der unterrichtenden 
Lehrkraft. 

(4) Innerhalb der letzten sechs Wochen vor Bundestags-, Land
tags- und Kommunalwahlen sowie vor Wahlen zum Europä
ischen Parlament sollen die in Nummer 12 Absatz 4 genannten 
Personen gebeten werden, von einem Besuch der Schule ge
mäß der Absätze 1 bis 3 während des Schulbetriebes abzuse
hen. Dies gilt nicht für die Einladung zu Schulfeiern und die 
dabei üblichen Grußworte. 

(5) Besuche an Schulen sollen, soweit sie nicht auf Einladung 
der Schule erfolgen, mindestens eine Woche vorher bei der 
Schulleitung mündlich oder schriftlich beantragt werden. 

(6) Von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 bleiben die ge
setzlich geregelten Rechte Dritter unberührt, insbesondere 
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a)	 das Recht der Abgeordneten des Landtages auf Zugang zu 
den Schulen gemäß Artikel 56 Absatz 3 Satz 1 der Verfas
sung des Landes Brandenburg, 

b)	 das Recht der Eltern auf Unterrichtsbesuche gemäß § 46 
Absatz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes, 

c)	 die Rechte der Schulbehörden, der Personalvertretungen der 
Lehrkräfte und der Schulträger auf Zugang zu den Schulen 
und 

d)	 das Recht der Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
das Recht auf Akteneinsicht auf Zutritt zu allen Diensträu
men in den Schulen gemäß Artikel 74 Absatz 1 Satz 6 der 
Verfassung des Landes Brandenburg. 

14 - Auskunft an Medien 

(1) Gemäß § 5 des Brandenburgischen Pressegesetzes sind die 
Behörden verpflichtet, den Vertreterinnen und Vertretern der 
Medien die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden 
Auskünfte zu erteilen, wenn nicht ein besonderer Grund für die 
Verweigerung der Auskunft besteht. Schulen sind Behörden im 
Sinne des Brandenburgischen Landespressegesetzes. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule in 
inneren und äußeren Schulangelegenheiten gegenüber den Me
dien und ist berechtigt, unter Beachtung der geltenden Vor
schriften, insbesondere der Vorschriften zum Schutz personen
bezogener Daten, Auskünfte mündlich oder schriftlich zu ertei
len und sich selbst mit Informationen über die Schule an die 
Medien zu wenden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist 
nicht berechtigt, personenbezogene Daten an Dritte zu über
mitteln, es sei denn, die Betroffenen haben ihre Einwilligung 
erteilt. 

(3) Bei besonders schweren Gewaltvorfällen und vergleichbar 
schwerwiegenden Notfällen soll die Schulleitung die Berich
terstattung an die Medien vorher mit der Pressestelle des für 
Schule zuständigen Ministeriums sowie den beteiligten Behör
den abstimmen. 

(4) In äußeren Schulangelegenheiten kann der Schulträger vor 
der Information der Medien allgemein oder im Einzelfall die 
Herstellung des Einvernehmens verlangen. Die Unterrichtung 
des Schulträgers ist sicherzustellen. 

(5) Die Information über schulische Veranstaltungen kann nach 
Beauftragung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter von 
einem Mitglied der Schulleitung oder einer Lehrkraft wahrge
nommen werden. 

(6) Über die Berichterstattung der Medien an der Schule, ins
besondere bei Filmaufnahmen im Unterricht, informiert die 
Schulleitung das staatliche Schulamt. 

(7) Gegen falsche und ungerechtfertigte Behauptungen in den 
Medien kann die Veröffentlichung einer Gegendarstellung ge
mäß § 12 des Brandenburgischen Pressegesetzes verlangt wer
den. Diese ist in inneren Schulangelegenheiten mit dem staat
lichen Schulamt, in äußeren Schulangelegenheiten mit dem 

Schulträger abzustimmen und schriftlich vom verantwortlichen 
Redakteur zu verlangen. 

15 - Versagen des Zutritts 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann in bestimmten 
Fällen Vertreterinnen und Vertretern der Medien in Ausübung 
des Hausrechtes den Zutritt zum Schulgelände und zum Schul
gebäude untersagen. Es ist dabei in jedem Einzelfall abzuwä
gen, ob überwiegende öffentliche Belange wie 

a)	 die Ungestörtheit des Schulbetriebes oder 

b)	 das Persönlichkeitsrecht der an Schule Beteiligten 

eine Einschränkung der Informationsfreiheit der Presse recht
fertigen. Dies wird in der Regel nur bei schwerwiegenden Ver
stößen und erkennbarer Gefahr der Wiederholung gegeben 
sein. 

(2) Die Aufforderung zum Verlassen des Geländes bei wider
rechtlichem Betreten kann von der Schulleiterin oder dem Schul
leiter oder von einer durch diese ermächtigten Person ausge
sprochen werden. Bei Zuwiderhandlung ist die Schulleiterin 
oder der Schulleiter berechtigt, den erforderlichen Strafantrag 
wegen Hausfriedensbruch gemäß § 123 des Strafgesetzbuches 
zu stellen, sofern sich der Schulträger dieses Recht nicht vor
behält. 

16 - Schutz der Persönlichkeitsrechte 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat darauf zu achten, 
dass 

a)	 das Namensrecht gemäß § 12 des Bürgerlichen Gesetzbu
ches, 

b)	 das Recht am eigenen Bild gemäß § 22 des Gesetzes be
treffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie und 

c)	 das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie der Lehr
kräfte bei der Berichterstattung von Medien aus der Schule ge
wahrt bleiben. Interviews und Befragungen einzelner minder
jähriger Schülerinnen und Schüler in der Schule bedürfen der 
Einwilligung der Eltern. 

(2) Besteht die auf objektive Tatsachen gegründete Besorgnis 
einer rechtswidrigen Beeinträchtigung der in Absatz 1 genann
ten Rechte, so besteht ein Unterlassungsanspruch des Betroffe
nen. Ein Unterlassungsanspruch der Schulleiterin oder des Schul
leiters besteht auch dann, wenn nicht erweislich wahre Tatsa
chen behauptet wurden, die geeignet sind, den Ruf des Landes 
oder des Schulträgers zu schädigen. Die Pressefreiheit erlaubt 
unangenehme wertende Äußerungen, aber nicht unwahre Tat
sachenbehauptungen. 

(3) Die fotografische und filmische Abbildung bedarf gemäß 
§ 22 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der 
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bildenden Künste und der Photographie der Einwilligung des 
Betroffenen. Bei Minderjährigen ist zusätzlich das Einver
ständnis der Eltern einzuholen. Eine Einwilligung zum Foto
grafieren und Filmen von Personen an Schulen ist nicht not
wendig, wenn diese nur als Kulisse vor Schulgebäuden auftau
chen oder wenn sie als Teil einer Gruppe aufgenommen wer
den. Es soll bei einer Presseberichterstattung den einzelnen 
Personen Gelegenheit zum Verlassen der Gruppe gegeben wer
den, wenn sie nicht abgebildet werden möchten. 

17 - Werbung, gewerbliche Tätigkeit an Schulen 

(1) Auf dem Schulgrundstück soll Werbung gegenüber Schüle
rinnen und Schülern sowie die Ausübung einer gewerblichen 
Tätigkeit grundsätzlich unterbleiben, soweit nicht in den fol
genden Absätzen oder in Nummer 19 Ausnahmen vorgesehen 
sind. Das Anbringen von Plakaten ist nur nach Genehmigung 
durch die Schulleitung und gemäß Nummer 18 zulässig. 

(2) Informationsmaterial 

a)	 der Innungen, Berufsgenossenschaften und zuständigen Stel
len gemäß Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung, 

b)	 der Sozialparteien, der Träger der Sozialversicherung, der 
Verbände, gemeinnützigen Vereine und Einrichtungen, 

c)	 über Berufsgruppen und Wirtschaftszweige sowie 

d)	 über Aktivitäten der Bildungswerke der politischen Parteien 

darf verteilt werden unter der Voraussetzung, dass es nicht vor
rangig der Werbung dient. Dabei sind die Bildungswerke aller 
Parteien gleich zu behandeln. Die Aufgaben der Berufsbera
tung und die Verteilung ihrer Schriften bleiben unberührt. 

(3) Sofern es den Zielen von Erziehung und Bildung dient, sind 
die Einbeziehung von Werbeschriften in den Unterricht sowie 
der Hinweis auf Veranstaltungen außerhalb der Schule erlaubt. 

(4) An oder in Schulgebäuden darf Werbung angebracht wer
den, wenn dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung des Erzie
hungs- und Bildungsauftrags nicht beeinträchtigt wird und Art 
und Umfang der Werbung nicht den von der Schulkonferenz 
beschlossenen Grundsätzen entgegenstehen. Die Entscheidung 
trifft der Schulträger. Die Schulleitung kann aufgrund einer 
Bevollmächtigung durch den Schulträger entscheiden. Der 
Schulträger ist dafür verantwortlich, dass Bestimmungen ande
rer Stellen über Werbung in und an öffentlichen Gebäuden ein
gehalten werden. 

(5) Folgende Einzelfälle gewerblicher Tätigkeit sind zulässig: 

a)	 der Betrieb einer Mensa, einer Kantine oder einer Cafete
ria, 

b)	 der Verkauf von Milch und Milchprodukten, von nichtalko
holischen Getränken in Mehrwegflaschen oder wiederver
wertbaren Verpackungen sowie von Lebensmitteln, die zu 
einer gesundheitsfördernden Ernährung der Schülerinnen 
und Schüler beitragen, 

c)	 der Verkauf von Kondomen, 

d)	 die Aufstellung von Automaten für die in Buchstaben b und c 
genannten Produkte, 

e)	 die Anfertigung von Gruppenaufnahmen durch gewerbli
che Fotografen, sofern der Unterricht dadurch nicht beein
trächtigt wird; dabei soll einzelnen Schülerinnen oder Schü
lern Gelegenheit zum Verlassen der Gruppe gegeben wer
den, wenn sie nicht abgebildet werden möchten, 

f)	 die unentgeltliche Entgegennahme der Sammelbestellung 
von Eintrittskarten für Veranstaltungen, die Unterricht und 
Erziehung dienen, durch Schulpersonal, Eltern oder Schü
lerinnen und Schüler. 

(6) Die Rechte der Schulkonferenz gemäß § 91 des Branden
burgischen Schulgesetzes und die Rechte des Schulträgers sind 
zu beachten. 

(7) Die Verteilung von Werbeschriften, Prospekten und Infor
mationsmaterial an Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal so
wie deren Aushang in Räumen, die diesem Personenkreis vor
behalten sind, kann durch die Schulleitung genehmigt werden, 
wenn diese Materialien in einem engen Zusammenhang mit 
den Dienstpflichten stehen. Die Rechte der Gewerkschaften, 
Personalvertretungen und Berufsverbände sowie die allgemei
nen Vorschriften über Werbung und gewerbliche Tätigkeit in 
Diensträumen bleiben unberührt. 

(8) Lehr- und Lernmittelproduzenten sowie Schulbuchverlage 
haben das Recht, ihre jährlichen Angebots- oder Verlagskatalo
ge in den Schulen bekannt zu machen. 

18 - Informations- und Anschlagtafeln 

(1) An allen Schulen ist den Schülerinnen und Schülern eine „In
fo-Tafel“ zur Verfügung zu stellen, die dem Austausch von Infor
mationen und persönlichen Meinungen dient. Das Recht, Aus
hänge anzubringen, steht ausschließlich Schülerinnen und Schü
lern der besuchten Schule zu. Lehkräfte und sonstiges Schulper
sonal sowie Eltern haben das Recht zur Gegendarstellung, soweit 
sie von einem Aushang betroffen sind. Die Herkunft und das Da
tum der Veröffentlichung müssen ersichtlich sein, Ausnahmen 
sind mit der Konferenz der Schülerinnen und Schüler abzustim
men. Die Aushänge dürfen nicht gegen Gesetze, insbesondere die 
Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung gemäß § 4 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes, verstoßen oder zum Verstoß 
aufrufen, gewerblichen Zwecken dienen oder das Persönlichkeits
recht Dritter verletzen. Die Schule übernimmt für den Inhalt der 
Aushänge keine Verantwortung, die Schulleitung sorgt lediglich 
für die Einhaltung der Bestimmungen gemäß Satz 5 und kann bei 
Verstößen dagegen den Aushang untersagen. 

(2) An allen Schulen ist eine Anschlagtafel anzubringen, an der 
neben Mitteilungen der Schulleitung auch folgende Aushänge 
gestattet sind: 

a)	 Bekanntmachungen der Mitwirkungsgremien der Schule so
wie der Mitwirkungsgremien auf Kreis- und Landesebene 
im Rahmen ihrer Aufgaben, 
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b)	 Informationen über den Religions- oder Weltanschauungs
unterricht, Hinweise auf die Vorbereitung zur Konfirma
tion, Kommunion oder vergleichbaren Ereignissen anderer 
Religionsgemeinschaften sowie auf die Vorbereitung zur 
Jugendfeier, 

c)	 Hinweise auf Veranstaltungen der Jugendverbände und Ju
gendorganisationen, wenn diese nicht überwiegend der Wer
bung für politische Programme dienen, 

d)	 Wettbewerbsaufrufe und Hinweise auf Veranstaltungen und 
Aktivitäten des Deutschen Olympischen Sportbundes und 
seiner Mitgliedsorganisationen, des Landessportbundes, der 
ihm angeschlossenen Verbände und Vereine sowie anderer, 
als förderungswürdig anerkannter, Sportvereine. 

Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. Aushänge gemäß Buchstabe b 
bis d dürfen nur mit einem Genehmigungsvermerk der Schul
leitung angebracht werden. Sollte ein Aushang von der Schul
leitung nicht genehmigt werden, hat der Antragsteller das Recht, 
die Schulkonferenz anzurufen und eine erneute Entscheidung 
zu verlangen. 

(3) Informationen über gesundheitliche Beeinträchtigungen oder 
das Fehlverhalten einzelner Schülerinnen und Schüler sind nicht 
auszuhängen. Die Informationen erfolgen unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

19 - Zuwendungen Dritter und Sammlungen 

(1) Zuwendungen Dritter dürfen als Spenden oder als Zuwen
dungen mit dem Ziel der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
(Sponsoring) entgegengenommen werden, wenn dadurch die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauf
trages der Schule nicht beeinträchtigt wird. Sie dürfen nicht da
zu dienen, Kürzungen im öffentlichen Haushalt auszugleichen. 
Die ordnungsgemäße Erfüllung des Erziehungs- und Bildungs
auftrages ist insbesondere dann gefährdet, wenn 

a) 	 der Schulbetrieb und der Unterricht beeinträchtigt werden, 

b) 	 mit einer Zuwendung versucht wird, Einfluss auf die inhalt
liche Ausgestaltung und Organisation von Erziehung und 
Bildung zu nehmen, 

c) die Zuwendung die Unvoreingenommenheit schulischer Ent
scheidungen beeinträchtigen kann, 

d) 	 der Schulträger aufgrund von Zuwendungen seine Aufwen
dungen für die räumliche und sächliche Ausstattung so re
duziert, dass die Gefahr einer Abhängigkeit von Sponsoren 
besteht oder 

e) 	 die Höhe der Zuwendungen für einzelne, aus der Sicht von 
Sponsoren besonders geeignete und attraktive Schulen da
zu führen kann, dass ein erhebliches Ungleichgewicht zu 
anderen durchschnittlich ausgestatteten Schulen besteht und 
dadurch die Chancengleichheit aller Schülerinnen und Schü
ler gefährdet wird. 

Die Rechte von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräf

ten und sonstigem Schulpersonal dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. Die Rechte anderer, insbesondere Wettbewerbs- und 
Urheberrechte, sind zu berücksichtigen. 

(2) Spenden sind Zuwendungen, die nicht von einer werbe
wirksamen Gegenleistung abhängig gemacht werden. Geld-
und Sachspenden dürfen entgegengenommen werden, wenn 
die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 gewährleistet sind. Die 
Entscheidung trifft die Schulleitung nach Anhörung der Schul
konferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger unter Beach
tung möglicher Folgekosten. 

(3) Unter Sponsoring wird eine Zuwendung verstanden, die 
von einer werbe- oder öffentlichkeitswirksamen Gegenleistung 
abhängig gemacht wird. Die Zuwendung kann als Sachlei
stung, Dienstleistung oder Geld gewährt werden. Die Gegen
leistung kann insbesondere durch die Nennung der Leistung 
des Sponsors auf Plakaten, in Schriften der Schule oder münd
lich bei geeigneten Gelegenheiten sowie durch Anbringen des 
Namens oder Logos des Zuwendenden auf dem zur Verfügung 
gestellten Gegenstand erfolgen. Sponsoring ist zulässig, wenn 
die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 gewährleistet sind und 
der Hinweis auf die Leistung des Sponsors hinter den Nutzen 
für den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule zurück
tritt. Die steuerrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten, im 
Zweifelsfall soll eine vorherige Abstimmung mit dem örtlich 
zuständigen Finanzamt erfolgen. 

(4) Fällt Sponsoring in innere Schulangelegenheiten, entschei
det das staatliche Schulamt, bei Maßnahmen mit landesweiter 
Bedeutung das für Schule zuständige Ministerium. Fällt Spon
soring in äußere Schulangelegenheiten, entscheidet der Schul
träger. Sind sowohl innere als auch äußere Schulangelegenhei
ten betroffen, haben die Entscheidungsträger Einvernehmen 
herzustellen. Die Schulkonferenz ist außer bei Maßnahmen mit 
landesweiter Bedeutung anzuhören. Die Schulleitung kann auf
grund einer Bevollmächtigung nach Anhörung der Schulkonfe
renz entscheiden. 

(5) Sammlungen unter Schülerinnen und Schülern sind nur in 
Ausnahmefällen zulässig. Sie bedürfen der Genehmigung durch 
das staatliche Schulamt. 

(6) Sammlungen innerhalb einer Schule, Klasse oder eines Kur
ses, deren Zweck nicht über den Bereich dieser Schule hinaus
führt, insbesondere für Schulfeste und Schulfahrten, können 
von der Schulleitung oder, soweit nur eine Klasse oder ein Kurs 
betroffen ist, von deren Leiterin oder deren Leiter genehmigt 
werden. Dies gilt auch bei Sammlungen für humanitäre Zwecke. 

Abschnitt 3 
Sicherheit 

20 - Sicherheitsausstattung der Schulen 

(1) Schulen müssen Alarmeinrichtungen haben, durch die im 
Gefahrenfall die Räumung der Schule eingeleitet werden kann 
(Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich unmissver
ständlich von anderen Signalen unterscheiden und in allen Ge
bäudeteilen und Räumen deutlich hörbar sein. Das Alarmsignal 
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muss mindestens an einer während des Schulbetriebes ständig 
besetzten oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb 
der Schule (Alarmierungsstelle) ausgelöst werden können. An 
den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befinden, mit 
denen jederzeit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst unmittel
bar alarmiert werden können. Schulen können zusätzlich mit 
einer Rundspruchanlage versehen werden. 

(2) Auf allen Fernsprechapparaten sind die Notruftelefonnum
mern von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sichtbar anzu
bringen. Die Schulen haben im Einvernehmen mit dem Aufga
benträger für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfe
leistung Feuerwehrpläne zu erstellen und der örtlichen Feuer
wehr zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehrpläne sind nach 
der DIN 14095 zu erstellen. Die Feuerwehrpläne bestehen ins
besondere aus dem Lageplan und den Grundrissplänen des 
Schulgebäudes, worin die Rettungswege, die für die Brandbe
kämpfung freizuhaltenden Flächen, die Alarm- und Feuerlö
scheinrichtungen, die Bedienungseinrichtungen der sicherheits
technischen Anlagen, die Art, Menge und Standorte von ge
fährlichen Stoffen und Gütern, wie radioaktive Präparate und 
Vorrichtungen, hochentzündliche oder explosionsgefährliche 
Stoffe sowie die Standorte der Einrichtungen für die Erste Hil
fe ersichtlich sind. Die Feuerwehrpläne sind in einem Metall
kasten im Schuleingangsbereich, der für die Feuerwehr zu
gänglich ist, aufzubewahren.  

(3) Rettungswege sind die Ausgänge von Unterrichtsräumen 
und sonstigen Aufenthaltsräumen, die notwendigen Flure und 
Treppen und die Ausgänge ins Freie. Die nutzbare Breite der 
Rettungswege muss mindestens 1 m je 150 darauf angewiese
ner Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte (Benutzer) betra
gen. Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vor
handen sein bei 

a) Ausgängen von Unterrichtsräumen und sonstigen 
Aufenthaltsräumen 0,90 m, 

b) notwendigen Fluren, auf die mehr als 180 Benutzer 
angewiesen sind 2,00 m, 

c) sonstigen notwendigen Fluren 1,25 m, 

d) notwendigen Treppen 1,25 m. 

Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und 
notwendigen Treppen darf durch offenstehende Türen, Einbau
ten oder Einrichtungen nicht eingeengt werden. Informations
und Anschlagtafeln sind so aufzuhängen, dass sie bei der Eva
kuierung nicht behindern. Ausgänge zu notwendigen Fluren 
dürfen nicht breiter sein als der notwendige Flur. Ausgänge zu 
notwendigen Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als die 
notwendige Treppe. Ausgänge aus notwendigen Treppenräu
men müssen mindestens so breit sein wie die notwendige Trep
pe. An den Ausgängen zu notwendigen Treppenräumen oder 
ins Freie müssen Sicherheitszeichen angebracht sein. Türen im 
Zuge von Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung des ersten 
Rettungsweges aufschlagen und von innen leicht in voller Brei
te zu öffnen sein. Während des Schulbetriebes dürfen die Aus
gänge nicht zugeschlossen sein. 

(4) Durch die Schulleitung werden Sammelstellen außerhalb 
des Schulgebäudes so bestimmt, dass die Anfahrt und Arbeit 
der Feuerwehr- und Rettungsmannschaften nicht behindert wer
den. Auf Bewegungsflächen für die Feuerwehr ist das Abstellen 
von Kraftfahrzeugen und das Lagern von Gegenständen verbo
ten. Die Flächen sind zu kennzeichnen. 

(5) Feuerlöscher und Feuerlöscheinrichtungen sind gemäß den 
Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern in ausreichender Anzahl, gut sichtbar und leicht 
zugänglich anzubringen. Die Art und Größe der Feuerlöscher 
sowie die Aufstellungsbereiche sind mit der für Brandschutz 
zuständigen örtlichen Dienststelle abzustimmen. Feuerlöscher 
sind regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, durch Sachkundi
ge überprüfen zu lassen. 

(6) Für jede Schule ist im Einvernehmen mit dem Aufgabenträ
ger für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfeleistung 
eine Brandschutzordnung Teil A und B nach der DIN 14096 zu 
erstellen. Die Brandschutzordnung Teil A richtet sich an alle 
Personen, die sich in der Schule aufhalten. Sie ist an geeigne
ten Stellen gut sichtbar auszuhängen. Die Brandschutzordnung 
Teil B richtet sich an die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
sowie das sonstige Schulpersonal. Sie enthält Maßnahmen zur 
Brandverhütung, zur Verhütung der Brand- und Rauchausbrei
tung, Beschreibungen der Flucht- und Rettungswege und der 
Standorte von Melde- und Löscheinrichtungen sowie Regeln 
zum Verhalten im Brandfall einschließlich der Meldung und 
des In-Sicherheit-Bringens sowie erforderliche zusätzliche 
Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. 

(7) Für jede Schule sind unter Berücksichtigung der Notfallplä
ne für die Schulen des Landes Brandenburg in Zusammenar
beit mit den zuständigen Behörden vor Ort, insbesondere mit 
der Feuerwehr und der Polizei, Regeln zum Verhalten bei Not
fällen festzulegen. 

(8) Jede Schule soll in Zusammenarbeit mit der Polizei und ge
gebenenfalls mit anderen kompetenten Partnern ihre Sicher
heitsvorrichtungen überprüfen und, falls erforderlich, gegenü
ber dem Schulträger auf Maßnahmen zur Erhöhung der Sicher
heit hinwirken. 

21 - Unterweisung der Schülerinnen und Schüler 
sowie des Schulpersonals 

(1) Die Schülerinnen und Schüler sind innerhalb der ersten 
zwei Wochen nach Beginn eines Schuljahres sowie im zweiten 
Schulhalbjahr über die Brandschutzordnung und die Verhal
tensregeln bei Notfällen nachweislich zu unterrichten. Sie müs
sen insbesondere mit den Meldeeinrichtungen, dem Alarmsig
nal, dem Verhalten bei Ausbruch eines Brandes oder in anderen 
Gefahrsituationen, den Rettungswegen und Standorten der fest
gelegten Sammelplätze vertraut sein. 

(2) Die Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal müssen die 
Brandschutzordnung und das Alarmsignal kennen und die für 
sie speziell festgelegten Maßnahmen beherrschen. Dazu zählen 
insbesondere die korrekte Meldung an die zuständige Leitstelle 
für die Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, die 
Einleitung der Maßnahmen zum In-Sicherheit-Bringen, die Ret
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tung gefährdeter Personen, die Handhabung der Feuerlöscher 
sowie die Maßnahmen beim Eintreffen der Feuerwehr oder des 
Rettungsdienstes. Dies gilt entsprechend für die Verhaltensre
geln bei Notfällen 

(3) Es ist mindestens einmal im Schulhalbjahr eine Alarmübung 
abzuhalten. Die erste Alarmübung hat innerhalb der ersten 
zwei Wochen nach Beginn des Schuljahres und nach der Unter
weisung über das Verhalten bei Gefahr stattzufinden. Alarm
übungen finden ohne vorherige Ansage statt. Die Alarmübun
gen sind mit Angaben über Beginn und Ende der Räumung so
wie aufgetretene Probleme aktenkundig zu machen. Dem Schul
träger ist umgehend eine Abschrift zuzuleiten. Die Teilnahme 
der Feuerwehr an der Alarmübung oder die Möglichkeit einer 
Verbindung mit einer Feuerwehrübung ist durch die Schullei
tung mit dem Aufgabenträger für den örtlichen Brandschutz 
und die örtliche Hilfeleistung abzustimmen. 

22 - Verhalten bei Ausbruch eines Brandes und 
Evakuierung 

(1) Im Falle eines Brandes oder der Notwendigkeit einer Eva
kuierung der Schule aus anderem Grund ist unverzüglich Haus
alarm auszulösen und über Notruf 112 die Feuerwehr zu ver
ständigen. 

(2) Das Schulgebäude ist unverzüglich entsprechend der Brand
schutzordnung zu verlassen. 

Abschnitt 4 
Gesundheitsförderung 

23 - Grundsätze 

Die Schule sorgt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stel
len für die zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung not
wendigen materiellen, hygienischen und pädagogischen Voraus
setzungen. Sie trägt gemeinsam mit den Eltern zu einer ge
sundheitsfördernden Lebensweise der Schülerinnen und Schü
ler bei und unterstützt deren gesundheitliche Betreuung durch 
die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte. 
Sie wirkt mit bei der Durchsetzung der Maßnahmen im Rah
men der Schulgesundheitspflege gemäß § 45 des Brandenbur
gischen Schulgesetzes. Die Schülerinnen und Schüler sind zur 
Teilnahme an den genannten Maßnahmen verpflichtet, sie oder 
ihre Eltern haben die erforderlichen Angaben zu machen. 

24 - Gesundheitsfürsorge 

(1) Die Schule sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler 

a)	 an den Untersuchungen der Gesundheitsämter zur Früher
kennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwick
lungsstörungen sowie an anderen Untersuchungen gemäß 
§ 45 des Brandenburgischen Schulgesetzes und 

b)	 an den regelmäßigen zahnärztlichen Untersuchungen der 
Gesundheitsämter 

teilnehmen. Schutzimpfungen können im Rahmen der Unter

suchungen nach Buchstabe a vorgenommen werden, sofern die 
schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Unter
suchungen nach Buchstabe b können durch gruppenprophylak
tische Maßnahmen im Sinne des § 21 des Fünften Buches So
zialgesetzbuch ergänzt werden. Die Schule achtet auf einen ra
tionellen Untersuchungsablauf und auf die Eingrenzung des 
Unterrichtsausfalles. 

(2) Die Schulkonferenz achtet bei ihrer Entscheidung über die 
Grundsätze für ein Warenangebot zum Verkauf gemäß § 91 
Absatz 1 Nr. 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes darauf, 
dass die angebotenen Speisen und Getränke zu einer gesund
heitsfördernden Ernährung beitragen. 

(3) Auf dem gesamten Schulgelände sowie bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes darf nicht ge
raucht, kein Alkohol getrunken und keine anderen Suchtmittel 
genommen werden. 

(4) Die Schulleitung kann den Genuss von Bier, Wein und Sekt 
in geringem Umfang bei schulischen Veranstaltungen gestat
ten, wenn alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler das 
16. Lebensjahr bereits vollendet haben und die Schulkonferenz 
dazu einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst hat. An 
Schulen, die ausschließlich von Volljährigen besucht werden, 
entscheiden diese selbst über den Genuss von alkoholischen 
Getränken bei schulischen Veranstaltungen. 

25 - Sicherheit und Erste Hilfe 

(1) Die Schulleitung sorgt für die Einhaltung der Vorschriften 
zur Sicherheit und Unfallverhütung, insbesondere im Sport- und 
Schwimmunterricht gemäß den Anlagen 1 und 2 der VV-Auf
sicht, im naturwissenschaftlichen Unterricht sowie bei der prak
tischen Tätigkeit im FachWirtschaft-Arbeit-Technik. In Zusam
menarbeit mit dem Schulträger sind alle notwendigen Maßnah
men zur Beseitigung von Gefahrenquellen im und am Schulge
bäude sowie auf dem Schulgelände zu ergreifen. 

(2) In jeder Schule muss an zentraler Stelle ein Kasten für die 
Erste Hilfe angebracht sein. Darüber hinaus soll ein Raum 
mit Liege, Waschbecken und Krankentrage zur Verfügung 
stehen. 

(3) In den Schulsporthallen sowie in den Räumen für Wirt
schaft-Arbeit-Technik und naturwissenschaftlichen Unterricht 
oder in anderen von diesen aus schnell erreichbaren Räumen 
sind Kästen für die Erste Hilfe anzubringen. Bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sind Taschen für 
die Erste Hilfe mitzuführen. Die Kästen und Taschen für die 
Erste Hilfe sind regelmäßig auf ihre Vollständigkeit, die darin 
enthaltenen Materialien auf ihre Verwendbarkeit zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu ergänzen oder auszutauschen. 

26 - Raumausstattung 

(1) Allgemeine Unterrichtsräume sollen mindestens eine Flä
che von 1,7 m2 und einen Luftraum von 5 m3 je Schülerarbeits
platz aufweisen. Dies entspricht einer lichten Raumhöhe von 
mindestens 3,00 m. Unter einzelnen Unterzügen und Leitungen 
genügt eine lichte Höhe von mindestens 2,50 m. 
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(2) Alle Räume der Schule müssen ausreichend und möglichst 
ausgewogen durch Tageslicht in Ergänzung mit künstlichem 
Licht beleuchtet sein. Das Farbspektrum der künstlichen Be
leuchtung sollte möglichst dem des natürlichen Lichts entspre
chen. Beleuchtungsgütekriterien wie Blendigkeit, Gleichmäßig
keit, gleiche Lichtfarbe, Lichtrichtung/Schattigkeit sowie fol
gende Beleuchtungsstärken sind einzuhalten: 

a) Flure, Treppen, Eingangshallen, 
Ausstellungsräume, Aula 100 Lux, 

b) Unterrichts- und Funktionsräume, 
Bibliotheken, Mediotheken 300 Lux, 

c) Fachunterrichtsräume für Physik, Chemie, 
Biologie, Zeichnen, Technik und Arbeitslehre 500 Lux, 

d) Unterrichtsräume für sehbehinderte 
Schülerinnen und Schüler 750 Lux. 

Der Schulträger veranlasst die Durchführung einer entspre
chenden Messung. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und 
in der Schule aufzubewahren. 

(3) Die Unterrichtsräume sollen mit Schülerarbeitstischen und 
-stühlen ausgestattet sein, die dem Alter und den Körpermaßen 
der Schülerinnen und Schüler entsprechen sowie ergonomi
schen Gesichtspunkten genügen. Sanitärräume und -einrich
tungen müssen den hygienischen Anforderungen entsprechen. 

(4) Alle Räume sind regelmäßig entsprechend ihrer Benutzung 
und Verschmutzung zu reinigen. Die Fenster der Unterrichts
und Aufenthaltsräume sollen mindestens zweimal jährlich, in 
Gebieten mit starker Verschmutzung, insbesondere in Indus
triegebieten und an Hauptverkehrsstraßen, entsprechend häufi
ger, gereinigt werden. Die Mindestanforderungen der DIN 77400 
„Reinigungsdienstleistungen - Schulgebäude - Anforderungen 
an die Reinigung“ sind zu beachten. 

(5) Die Schule soll gegenüber dem Schulträger darauf hinwir
ken, dass im Rahmen geplanter Schulbaumaßnahmen auch 
Schallschutz- und Akustikmaßnahmen geplant und realisiert 
werden, die eine Geräuschübertragung innerhalb des Schulge
bäudes sowie von außen in das Schulgebäude verhindern und 
eine optimale multifunktionale Nutzung der Unterrichtsräume 
in Bezug auf eine Senkung des Lärmpegels und die Verbesse
rung der Akustik gewährleisten. Für Unterrichtsräume ist dabei 
die empfohlene Nachhallzeit von 0,5 ± 0,05 Sekunden zu be
achten. 

27 - Raumtemperaturen 

(1) Unterrichtsräume sollen eine mittlere Raumlufttemperatur 
von 20 Grad Celsius und nicht dauerhaft über 22 Grad Celsius 
haben. Die mittlere Raumlufttemperatur für Sporthallen, Turn-
und Gymnastikräume sowie Flure, Treppenhäuser und Toilet
tenanlagen soll 18 Grad Celsius betragen. Die Schule soll gegen
über dem Schulträger darauf hinwirken, dass im Rahmen geplan
ter Schulbaumaßnahmen auch Sonnenschutzmaßnahmen geplant 
und realisiert werden, die eine optimale Tagesnutzung aller 
Schulräume sicherstellen und deren Überhitzung verhindern. 

(2) Werden um 10 Uhr 25 Grad Celsius Außentemperatur im 
Schatten oder um 11 Uhr an einem für die Raumlufttemperatur 
innerhalb des Gebäudes repräsentativen Ort 25 Grad Celsius 
gemessen, soll nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden, 
sofern in der Zwischenzeit keine wesentliche Abkühlung ein
getreten ist. Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, 
des Zweiten Bildungsweges und der Fachschulen wird der Un
terricht in der Regel dem Stundenplan entsprechend fortgesetzt. 
Bei absehbaren längeren Hitzeperioden soll eine einseitige Be
einträchtigung der Fächer in Randstunden durch Umorganisa
tion des Unterrichtes vermieden werden. Klausuren und schrift
liche Prüfungen sind so zu legen, dass eine Beeinträchtigung 
durch extreme Hitze vermieden wird. 

(3) Der Unterricht findet nicht statt, wenn in den betreffenden 
Unterrichtsräumen die Raumlufttemperatur unter 16 Grad 
Celsius, in Sporthallen oder Turn- und Gymnastikräumen unter 
14 Grad Celsius gesunken und eine Erwärmung kurzfristig nicht 
zu erwarten ist. Klausuren und schriftliche Prüfungen sind ab
zusetzen, wenn die Raumtemperaturen in den entsprechenden 
Räumen nicht mindestens 18 Grad Celsius betragen. Kann in 
den Außenanlagen für Sport oder im Schulgarten bei niedrige
ren Temperaturen durch die Art des Unterrichts keine ausrei
chende Erwärmung ermöglicht und kein Raum zur Erwärmung 
bereitgestellt werden, soll der betreffende Unterricht dort eben
falls nicht erteilt werden. Der Sportunterricht und der Unter
richt im Schulgarten werden durchgeführt, wenn sie unmittel
bar an den letzten noch erteilten Unterricht des Tages anschlie
ßen. 

(4) Schülerinnen und Schüler der Primarstufe dürfen nur vor
zeitig nach Hause entlassen werden, wenn sie abgeholt werden 
oder die Zustimmung der Eltern vorliegt. Für alle Schülerinnen 
und Schüler muss der Transport zur Wohnung gesichert sein. 
Die in der Schule verbleibenden minderjährigen Schülerinnen 
und Schüler sind so zu betreuen, dass die gesundheitliche Be
einträchtigung durch die extremen Raumtemperaturen mög
lichst gering ist. Ganztagsangebote sollen auch bei extremen 
Temperaturen planmäßig stattfinden. Sie sind den Temperatur
verhältnissen anzupassen oder, wenn dies nicht möglich ist, 
durch andere geeignete Beschäftigungs- und Betreuungsange
bote zu ersetzen. 

28 - Verhalten bei erhöhter Ozonkonzentration 

(1) Bei einer durch das Landesumweltamt ermittelten Ozon
konzentration von mehr als 180 Mikrogramm je Kubikmeter 
Luft wird die Bevölkerung über Presse, Rundfunk und Fernse
hen informiert. In diesen Fällen gelten für alle Schulen die fol
genden Verhaltensgrundsätze. 

(2) Der Unterricht findet zu den festgesetzten Unterrichtszei
ten statt. Nummer 27 bleibt unberührt. Ein kurzzeitiger Aufent
halt im Freien während der Pausen ist ohne Bedenken zulässig. 

(3) Sportunterricht soll durchgeführt werden. Bei der Auswahl 
der Übungen sind gegebenenfalls temperaturbedingte Belastun
gen für den Kreislauf zu berücksichtigen. Ausdauerbelastungen 
im Freien, vor allem Langstreckenläufe oder laufintensive Mann
schaftsspiele sind zu unterlassen. Der längere Aufenthalt auf 
großen, baumfreien Flächen soll vermieden werden, insbeson
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dere in den späten Vormittags- und den Mittagsstunden soll der 
Sportunterricht möglichst in der Halle durchgeführt werden. 

(4) Auf gesundheitliche Beeinträchtigungen besonders emp
findlicher Schülerinnen und Schüler ist Rücksicht zu nehmen. 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen


29 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2010 in 
Kraft. 

Ferientermine 

Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag: 

(2) Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften über die 
Organisation der Schulen in inneren und äußeren Schulangele
genheiten vom 1. Dezember 1997 (ABl. MBJS S. 894), zuletzt 
geändert durch Verwaltungsvorschriften vom 6. Juni 2008 
(ABl. MBJS S. 190) außer Kraft. 

Potsdam, den  Juni 2010 

Der Minister für

Bildung, Jugend und Sport


Holger Rupprecht


Anlage 1 

Schuljahr 
2010/2011 

Schuljahr 
2011/2012 

Schuljahr 
2012/2013 

Herbstferien 11.10.2010 bis 23.10.2010 04.10.2011 bis 14.10.2011 01.10.2012 bis 13.10.2012 

Weihnachtsferien 23.12.2010 bis 01.01.2011 23.12.2011 bis 03.01.2012 24.12.2012 bis 04.01.2013 

Winterferien 31.01.2011 bis 05.02.2011 30.01.2012 bis 04.02.2012 04.02.2013 bis 09.02.2013 

Osterferien 20.04.2011 bis 30.04.2011 04.04.2012 bis 14.04.2012 27.03.2013 bis 06.04.2013 

Unterrichtsfreier Tag 30.04.2012 10.05.2013 

Sommerferien 30.06.2011 bis 13.08.2011 21.06.2012 bis 03.08.2012 20.06.2013 bis 02.08.2013 

Variable Ferientage 03.06.2011 
2 Tage frei verfügbar 

18.05.2012 
2 Tage frei verfügbar 3 Tage frei verfügbar 

Schuljahr 
2013/2014 

Schuljahr 
2014/2015 

Schuljahr 
2015/2016 

Herbstferien 30.09.2013 bis 12.10.2013 20.10.2014 bis 01.11.2014 19.10.2015 bis 30.10.2015 

Weihnachtsferien 23.12.2013 bis 03.01.2014 22.12.2014 bis 02.01.2015 23.12.2015 bis 02.01.2016 

Winterferien 03.02.2014 bis 08.02.2014 02.02.2015 bis 07.02.2015 01.02.2016 bis 06.02.2016 

Osterferien 16.04.2014 bis 26.04.2014 01.04.2015 bis 11.04.2015 23.03.2016 bis 02.04.2016 

Unterrichtsfreier Tag 01.11.2013 15.05.2015 17.05.2016 

Sommerferien 10.07.2014 bis 22.08.2014 16.07.2015 bis 28.08.2015 21.07.2016 bis 03.09.2016 

Variable Ferientage 02.05.2014 
30.05.2014 
1Tag frei verfügbar 3 Tage frei verfügbar 

06.05.2016 
2 Tage frei verfügbar 
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Anlage 2 

ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG 
zur Vorlage bei der Schule 

´(Name) 

leidet an einer Gesundheitsstörung, die eine Teilnahme am Sportunterricht aus ärztlicher Sicht nicht gestattet/nur bei folgenden Übun
gen gestattet: 

Geeignete Übungen 

Stützübungen 

Hang- und Streckübungen 

Bodenturnen 

Wurf- und Stoßübungen 

Sprünge 

Läufe 

Schwimmen 

Tauchen 

Wasserspringen 

Sportspiele: 

Handball


Fußball


Basketball


Volleyball


Raum für besondere Hinweise und Bemerkungen: 

Die Bescheinigung gilt vom ____________ bis ________________ 

Datum Unterschrift/Stempel 
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Anlage 3 

Mindestvertragsinhalt für eine Datenverarbeitung im Auftrag gemäß § 11 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 
(BbgDSG) zur Erstellung von Schülerausweisen 

1.	 In einer schriftlichen Vereinbarung sind (gegebenenfalls in einem Abschnitt Datenschutz/Datensicherung) mindestens folgende 
Regelungen zu treffen: 

a)	 Gegenstand und Dauer des Auftrages, 

b)	 Art und Umfang des Umgangs mit den Daten (insbesondere konkrete Angaben zu den einzelnen Phasen der Datenverarbei
tung, den verwendeten Anlagen, Systemen und Programmen), 

c)	 die nach § 10 BbgDSG zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen, insbesondere 

- Zeitpunkt, Ort, Protokollierung und Berechtigte für die Anlieferung und Ausgabe der zu verarbeitenden Daten,

- Versandform und Transport,

- Art und Aufbewahrung der Datenträger (Belege, Filme u. ä.) beim Auftragnehmer,

- Maßnahmen zur Entsorgung von Fehldrucken oder Ausschussmaterial und

- Maßnahmen bei Verlust von Datenträgern,


d)	 Vereinbarungen über die Verfahrensabnahme und Programmfreigabe und gegebenenfalls zur Unterstützung bei der Erstellung 
des Verfahrensverzeichnisses nach § 8 BbgDSG, 

e)	 unverzügliche Mitteilung des Auftragnehmers an den Auftraggeber über eingetretene Veränderungen in den Sachverhalten 
nach Buchstabe a bis d, 

f)	 Umfang der Weisungsbefugnisse des Auftraggebers, 

g)	 etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen (nur mit Genehmigung des Auftraggebers), 

h)	 Art der Gewährleistung der Kontrolle des Umgangs mit den Daten und der Datenschutzmaßnahmen durch den Auftraggeber 
(Zutritt zu Räumen, Einsicht in Anlagen), 

i)	 Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber unverzüglich über alle Verstöße gegen bestehende Datenschutzbestim
mungen beim Umgang mit den Daten oder bei Weisungen des Auftraggebers zum Umgang mit den Daten zu unterrichten, 

j)	 Vereinbarung der fristlosen Kündigung bei Verletzungen von Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen durch den Auf
tragnehmer und 

k)	 Rückgabe überlassener Datenträger und Daten, sowie Löschung der beim Aufragnehmer gespeicherten Daten nach Vertrags
ende. 

2.	 Ist der Auftragnehmer eine private Stelle oder ein öffentlich-rechtliches Wettbewerbsunternehmen, sind zusätzlich folgende Punk
te vertraglich zu regeln: 

a)	 Verpflichtung des Auftragnehmers, Weisungen des Auftraggebers zum Umgang mit den Daten auszuführen und sich aus
schließlich an dessen Weisungen zu halten, 

b)	 Verpflichtung des Auftragnehmers, vom Auftraggeber veranlasste Kontrollen zu ermöglichen, 

c)	 Verpflichtung aller Mitarbeiter des Auftragnehmers, die Zugang zu den Daten haben, auf das Datengeheimnis gemäß § 5 des 
Bundesdatenschutzgesetzes und 

e)	 Regelmäßige Kontrolle des Umgangs mit den Daten durch den Datenschutzbeauftragten des Auftragnehmers (betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter nach dem Bundesdatenschutzgesetz). 
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Verwaltungsvorschriften zur Übertragung 

einzelner Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten


der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogischen 

Personals der Schulen auf die Schulleiterinnen 


oder die Schulleiter

(VV-Dienstvorgesetztenaufgaben-


Übertragung - DAÜVV)


Vom 20. Juli 2010

Gz.: 15.2


Auf Grund des § 146 in Verbindung mit § 71 Absatz 3 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), der durch Arti
kel 1 Nummer 51 Buchstabe c des Gesetzes vom 8. Januar 2007 
(GVBl. I S. 2) geändert worden ist, bestimmt der Minister für 
Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Grundsätze 

Nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen nehmen die 
Schulleiterinnen oder die Schulleiter gegenüber den Lehrkräf
ten und dem sonstigen pädagogischen Personal die Aufgaben 
der Dienstvorgesetzten oder des Dienstvorgesetzten wahr. 

2 - Dienst- oder Arbeitsbefreiung, Mehrarbeit 
und Nebentätigkeiten 

Die Schulleiterinnen oder die Schulleiter 

a)	 gewähren Dienstbefreiung für Beamte oder Arbeitsbefrei
ung für Tarifbeschäftigte, soweit diese nach beamtenrecht
lichen Bestimmungen oder tariflichen oder außertarifli
chen Bestimmungen von dem Leiter oder der Leiterin des 
staatlichen Schulamtes gewährt werden können, 

b)	 ordnen Mehrarbeit für die Dauer von bis zu vier Wochen an 
oder genehmigen sie, wobei es einer nachträglichen Ge
nehmigung durch das staatliche Schulamt nicht bedarf und 

c)	 entscheiden über das Verbot oder die Einschränkung der 
Ausübung einer Nebentätigkeit gemäß § 86 des Landes
beamtengesetzes, soweit dies nicht der obersten Dienst
behörde vorbehalten ist, oder die Untersagung oder Auf
lagenerteilung gemäß  § 3 Absatz 4 Satz 2 TV-L. 

3 - Dienstreisen 

Dienstreisen 

a)	 im Zusammenhang mit Schulfahrten im Inland und ins 
Ausland 

b)	 nach Polen, 

c)	 in andere Länder der EU, die aus EU-Mitteln finanziert 
werden und der Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung von EU-Programmen dienen und 

d)	 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

werden von den Schulleiterinnen oder den Schulleitern ange
ordnet oder genehmigt, sofern entsprechende Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen oder dem Land Brandenburg tatsächlich 
keine Reisekosten entstehen. 

4 - Dienstliche Beurteilungen 

Die Schulleiterinnen oder die Schulleiter erstellen die dienstli
chen Beurteilungen. Dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen 

a)	 im Rahmen des Auswahlverfahrens zur Besetzung von 
Schulleitungsfunktionen gemäß § 69 des Brandenburgi
schen Schulgesetzes und bei Beförderungen von Schullei
terinnen oder Schulleitern sowie 

b)	 wenn das staatliche Schulamt sich das Recht im Einzelfall 
vorbehalten hat. 

5 - Arbeitsschutz 

Die Schulleiterinnen oder die Schulleiter nehmen die Aufgaben 
nach dem Arbeitsschutzgesetz wahr, soweit die Aufgaben nicht 
dem Schulträger obliegen. Sie können die Aufgaben gemäß 
§ 13 Absatz 1 Nummer. 5, Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes 
auf zuverlässige und fachkundige Lehrkräfte schriftlich über
tragen, wobei die Organisationsverantwortung bei den Schul
leiterinnen oder den Schulleitern verbleibt. 

6 - Schaffung von Arbeitsgelegenheiten 

Die Schulleiterinnen oder die Schulleiter legen die beabsichtigten 
Arbeitsgelegenheiten in inneren Schulangelegenheiten ihrem 
staatlichen Schulamt zur Zustimmung vor. Nach Zustimmungs
erteilung führen die Schulleiterinnen oder die Schulleiter in 
Zusammenarbeit mit den vom staatlichen Schulamt benannten 
Maßnahmeträgern das Antragsverfahren bei der zuständigen 
Behörde (zum Beispiel Jobcenter, Optionskommune) durch 
und treffen die Entscheidung über die Auswahl und die Ein
gliederung der Langzeitarbeitslosen in den Schulbetrieb. 

7 - Kurzzeitige Einstellung von Vertretungslehrkräften 

An Schulen, die einen Teil ihrer Vertretungsreserve in ein Per
sonalkostenbudget umwandeln, schließen die Schulleiterinnen 
und Schulleiter im Rahmen der Vorgaben des staatlichen 
Schulamtes zu Vertretungszwecken befristete Arbeitsverträge, 
einschließlich befristeter Verlängerungsverträge. Die befristete 
Erhöhung der Beschäftigungsumfänge von Lehrkräften ist 
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ebenfalls möglich. Die Nummer 9 Buchstaben a und b gelten 
entsprechend. Die Befristungsdauer orientiert sich an der not
wendigen Vertretungszeit und dem zur Verfügung stehenden 
Personalkostenbudget. 

8 - Sonstige Vertragsverhältnisse 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter schließen im Rahmen der 
ihnen zugewiesenen Haushaltmittel Honorar-, Dienstleistungs
und Werkverträge sowie Verträge mit ehrenamtlich Tätigen für 
außerunterrichtliche Leistungen. 

9 - Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen 

Die Schulleiterinnen oder die Schulleiter der Schulen, die am 
Modellvorhaben „Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen“ 
teilgenommen haben sowie die Schulleiterinnen oder die 
Schulleiter der Oberstufenzentren, nehmen gegenüber den Lehr
kräften und dem sonstigen pädagogischen Personal zusätzlich 
weitere Aufgaben der Dienstvorgesetzten oder des Dienst
vorgesetzten wahr. Die Aufgaben umfassen: 

a)	 die Auswahlentscheidung zur Einstellung und den Ab
schluss von Arbeitsverträgen mit Lehrkräften und dem 
sonstigen pädagogischen Personal im Rahmen der Vorga
ben des staatlichen Schulamtes, 

b)	 den Abschluss von Änderungsverträgen über den Umfang 
der Beschäftigung und die Erteilung der beamtenrecht
lichen Bescheide über die antragsgemäße Erhöhung oder 
Reduzierung des Beschäftigungsumfangs im Rahmen der 
Vorgaben des staatlichen Schulamtes, 

c)	 den Ausspruch von Ermahnungen, Abmahnungen und Kün
digungen gegenüber tarifbeschäftigten Lehrkräften und dem 
sonstigen pädagogischen Personal sowie von missbilligen
den Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen, Rügen), 
die keine Disziplinarmaßnahmen sind, gegenüber Lehrkräf
ten im Beamtenverhältnis; der Ausspruch von Kündigun
gen bedarf der Zustimmung des zuständigen staatlichen 
Schulamtes, 

d)	 den Abschluss von Auflösungsverträgen, soweit die oder 
der Beschäftigte einen entsprechenden schriftlichen Antrag 
gestellt hat, nach Zustimmung des staatlichen Schulamtes, 

e)	 die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden über die 
dienstliche Tätigkeit der Lehrkräfte, 

f)	 die Entscheidung über die Vergabe von Leistungsprämien 
und Leistungszulagen im Rahmen der Vorgaben des Mini
steriums für Bildung, Jugend und Sport und des staatlichen 
Schulamtes sowie 

g)	 die Genehmigung und Verpflichtung sowie die Abordnung 
der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogischen Personals 
zur Fortbildung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. 

Die Wahrnehmung einzelner Aufgaben nach Satz 2 durch die 
Schulleiterinnen oder Schulleiter kann durch Vereinbarung mit 
dem staatlichen Schulamt ausgeschlossen werden. 

Das staatliche Schulamt kann im Einvernehmen mit dem Minis
terium für Bildung, Jugend und Sport weiteren Schulleiterinnen 
und Schulleitern die Aufgaben nach nach Satz 2 übertragen. 

10 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2010 in 
Kraft und am 31. Juli 2015 außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die VV-Dienstvorgesetztenaufgaben-Über
tragung vom 30. August 2003 (ABl. MBJS S. 624), geändert 
durch Verwaltungsvorschriften vom 6. Juni 2007 (ABl. MBJS 
S. 141) außer Kraft. 

Potsdam, den 20. Juli 2010 

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

In Vertretung


Burkhard Jungkamp


Richtlinien

zur Änderung der RL-Sozialfonds


Vom 20. Juli 2010

Gz.: 11.3


Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
vom 12. April 1996 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. August 2002 (GVBl. I S. 78) bestimmt der Minister für Bil
dung, Jugend und Sport: 

1- Änderung der RL-Sozialfonds 

Die RL-Sozialfonds vom 7. August 2008 (ABl. MBJS S. 219) 
werden wie folgt geändert: 

1.	 Nummer 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.“ 

2.	 In Nummer 4 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Gesamtan
satz“ durch das Wort „Teilansatz“ ersetzt. 
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3.	 In Nummer 6 Satz 2 wird die Angabe „31. Juli 2010“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2011“ ersetzt. 

2- Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 30. Juli 2010 in Kraft. 

Potsdam, den 20. Juli 2010 

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

In Vertretung


Burkhard Jungkamp


Rundschreiben 7/10 

Vom 19. Juli 2010

Gz.: 15.2-30013 - Tel.: 866-3652


Flexible Pflichtstundenverteilung über einen längeren 

Zeitraum; Führung von Unterrichtsstundenkonten


Rundschreiben 30/00


Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Arbeits
zeit der Beamten im Land Brandenburg (Arbeitszeitverord
nung - AZV Bbg) hat das Ministerium des Innern im Rahmen 
der Experimentierklausel der Verlängerung der Regelung zu ei
ner abweichenden, ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßi
gen durchschnittlichen Pflichtstundenzahl über einen längeren 
Zeitraum bis zum Schuljahresende 2010/2011 zugestimmt. 

Dadurch kann innerhalb dieses Zeitraumes der Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte schul- oder schuljahresbezogen abwei
chend von der durchschnittlichen wöchentlichen Unterrichts
verpflichtung nach Maßgabe des Rundschreibens 30/00 festge
legt und ausgeglichen werden. 

Die übrigen Bestimmungen des Rundschreibens 30/00 vom 
18.September 2000 gelten inhaltlich uneingeschränkt weiter. 

Rundschreiben 8/10 

Vom 13. Juli 2010

Gz: 31.3/52394 - Tel.: 866-3813


Wahrnehmung der pädagogisch-organisatorischen

Netzwerkkoordination (PONK) an Schulen 


in öffentlicher Trägerschaft


0. Neufassung 

Der Inhalt der nachstehenden Nummern entspricht dem Rund
schreiben 8/07 vom 17. Juli 2007, das mit Ablauf des 31. Juli 
2010 außer Kraft getreten ist. 

1. Grundsätze und Ziele 

Die IT-Ausstattung an Schulen hat in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen. Insbesondere in weiterführenden Schulen 
sind Datennetze heute ein allgemeiner Grundstandard. Dem
entsprechend haben sich auch der Umfang und die Komplexität 
der Aufgabe erhöht, die mit der Betreuung der IT-Systeme ver
bunden sind. Das Spektrum der Aufgaben reicht von der Pla
nung über pädagogisch begründete organisatorische Arbeiten, 
die Sicherung der technischen Administration bis zur Wartung 
und Reparatur der Systeme. Diesen Aufgaben müssen sich das 
Land und die kommunalen Schulträger in der im Brandenbur
gischen Schulgesetz geregelten Weise stellen. 

2. Aufgabenwahrnehmung durch Lehrkräfte 

An jeder Schule in öffentlicher Trägerschaft mit entsprechen
der Ausstattung ist eine Lehrkraft mit der Aufgabe einer päda
gogisch-organisatorischen Netzwerkkoordinatorin oder eines 
pädagogisch-organisatorischen Netzwerkkoordinators (PONK) 
zu betrauen. Die Schulleitung wählt eine geeignete Lehrkraft 
aus. Die Befähigung soll dem unter Punkt 3 genannten Aufgaben
profil für PONK entsprechen. Die Betrauung mit der Aufgabe 
als PONK soll grundsätzlich im Einvernehmen mit der Lehr
kraft erfolgen. Sollte an einer Schule keine geeignete Lehrkraft 
vorhanden sein, kann in Absprache mit dem Staatlichen Schul
amt eine Lehrkraft einer anderen Schule die Aufgaben an die
ser Schule mit übernehmen. 
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3. Aufgaben der PONK 

Die Tätigkeit der PONK besteht in der Organisation und Koor
dination des schulbezogenen Einsatzes neuer Medien unter pä
dagogisch-organisatorischen und didaktisch-methodischen Ge
sichtspunkten. Die Aufgaben der PONK enthalten keine Schul
trägeraufgaben wie technische Administration, technische War
tung und Reparatur. PONK sind für ihre Kolleginnen und Kol
legen nicht primär fortbildend und beratend tätig. 

Zu den Aufgaben der PONK gehören: 

- Beratung und Planung bei der Schulausstattung mit Hard-
und Software in enger Zusammenarbeit mit der Schul
leitung und dem Schulträger, 

- Organisation des Zugangs zu Hard- und Software sowie 
insbesondere der Zugangsbeschränkungen zu Netzwerk
bereichen, 

- Ansprechpartner für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler zur Regelung von Abläufen bezüglich der Nutzung 
der IT-Ausstattung der Schule, 

-	 Mitarbeit bei Datenschutzfragen, 
- Verwaltung und Pflege der Softwarebestände und der damit 

verbundenen Materialien wie Datenträger, Handbücher 
und Arbeitsmaterialien an der Schule, 

- Installation und Pflege von Anwendungsprogrammen und 
Lernsoftware, wobei die Installation von systemnaher Soft
ware und Systemsoftware ausdrücklich ausgeschlossen 
wird, 

- Feststellen und Eingrenzen von Problemen mit Hardware 
und systemnaher Software, 

- Ansprechpartner für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler bei technischen Problemen. 

4. Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aufgabenwahr
nehmung der PONK 

4.1 Anrechnungsstunden 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben der pädagogisch-organisato
rischen Netzwerkkoordination (PONK) an allen allgemein bil
denden Schulen des Landes Brandenburg können den Lehr
kräften Anrechnungsstunden im Rahmen der jeweils geltenden 
VV-Anrechnungsstunden gewährt werden. 

4.2 Fortbildung und Beratung 

Für die PONK werden auf dem Bildungsserver Berlin-Bran
denburg unterstützende und beratende Arbeitsbereiche einge
richtet. 

4.3 Ausstattungsstandards 

Im Rahmen der Möglichkeiten wirkt das Land Brandenburg 
auf die Herausbildung von schulgemäßen und vor allem war
tungsarmen Ausstattungsstandards ein. Dabei arbeitet das Land 
eng mit den entsprechenden Gremien und Arbeitsgruppen der 
kommunalen Schulträger zusammen. 

5. In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten 

Dieses Rundschreiben tritt zum 1. August 2010 in Kraft und 
verliert am 31. Juli 2012 seine Gültigkeit. 

Rundschreiben 9/10 

Vom 13. Juli 2010

Gz.: 33.03 - Tel.: 866-3837


Rundschreiben über den Terminrahmen 

für die Abiturprüfung im Schuljahr 2011/2012 


in der gymnasialen Oberstufe


Zur Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen und 
mündlichen Abiturprüfungen im Schuljahr 2011/2012 werden 
folgender Terminrahmen gemäß § 16 Absatz 2 der Gymnasia
le-Oberstufe-Verordnung (GOSTV) vom 25. November 2008 
(GVBl. II S. 454), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. 
November 2009 (GVBl. II/09, Nummer 40), sowie organisato
rische Hinweise veröffentlicht. 

1.	 Terminrahmen für die Abiturprüfung im Schuljahr 
2011/2012 

Für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe gelten 
die als Anlage beigefügten Termine und Fristen. 

Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß § 17 
Absatz 6 der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung gilt: 

a)	 Der von dem Prüfungsausschuss für eine Schule fest
zulegende Zeitplan für die schriftlichen und münd
lichen Abiturprüfungen ist so zu gestalten, dass Unter
richtsausfall in anderen Jahrgangsstufen vermieden 
wird. Gegebenenfalls sind für Abiturprüfungen Sonn
abende in Betracht zu ziehen. 

b)	 Die Wahl freiwilliger Zusatzprüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch die Schülerinnen und 
Schüler kann bis zu zwei Werktagen nach der Bekannt
gabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen und 
der angesetzten pflichtigen Zusatzprüfungen im ersten 
bis dritten Abiturprüfungsfach möglich sein. 

c)	 Für die schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern 
des dezentralen Abiturs sind die Termine schulintern zu 
planen. Dabei können Termine, die für Fächer des Zen
tralabiturs vorgesehen sind, auch für Klausuren des de
zentralen Abiturs genutzt werden, sofern die betroffe
nen Schülerinnen und Schüler das jeweilige Fach des 
Zentralabiturs nicht als Prüfungsfach gewählt haben. 
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Falls die zentral festgelegten Nachschreibetermine für die 
schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern des Zentral
abiturs von Schülerinnen und Schülern nicht wahrgenom
men werden können, legt der Prüfungsausschuss im Beneh
men mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätere de
zentrale Nachschreibetermine fest. Die Aufgabenvorschlä
ge werden in diesem Fall dezentral gemäß § 23 Absatz 3 
der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung erarbeitet und ge-

Anlage 

nehmigt. Eine Auswahl unter mehreren Aufgabenvorschlä
gen entfällt für die Schülerinnen und Schüler. 

2. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2011 in Kraft und 
am 31. Juli 2012 außer Kraft. 

Abiturprüfung im Schuljahr 2011/2012 in der gymnasialen Oberstufe

Termine und Fristen


Termin/Frist Vorgang Rechtsgrundlage 

bis zum 26.8.2011 Festlegung der dritten und vierten Abiturprüfungsfächer; Beantragung einer 
Besonderen Lernleistung 

§ 10 Absatz 3 GOSTV 

bis zum 5.9.2011 konstituierende Sitzung des Prüfungsausschusses § 17 GOSTV 

bis zum 20.1.2012 Abgabe der dezentralen Aufgabenvorschläge bei der zuständigen Schulrätin 
oder dem zuständigen Schulrat für die Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) 

§ 23 Absatz 3 GOSTV, 
Nummer 14 Absatz 1 
und 2 VV-GOSTV 

30.3.2012 Festlegung der Abschlussbewertungen für die Kurse des vierten Schulhalb
jahres der Qualifikationsphase 

§ 19 GOSTV 

3.4.2012 Bekanntgabe der Abschlussbewertungen für die Kurse des vierten Schulhalb
jahres der Qualifikationsphase, Bekanntgabe der Entscheidung über die 
Zulassung zur Abiturprüfung, letzter Unterrichtstag des vierten Schulhalbjahres 
der Qualifikationsphase 

§ 19 GOSTV, 
§ 19 Absatz 2 GOSTV, 
Nummer 13 VV-GOSTV 

16.4. bis 4.5.2012 Zeitraum für die schriftliche Abiturprüfung, Termine für die Fächer des 
Zentralabiturs: 
16.4., 9.00 Uhr, Geografie, Geschichte, Politische Bildung (jeweils LK + GK) 
18.4., 9.00 Uhr, Deutsch (LK + GK) 
20.4., 9.00 Uhr, Englisch (LK + GK) 
23.4., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik (jeweils LK + GK) 
25.4., 9.00 Uhr, Mathematik (LK + GK) 
27.4., 9.00 Uhr, Französisch (LK + GK) 

§ 22, § 23 Absatz 1 GOSTV, 
Nummer 14 VV-GOSTV 

ab 7.5.2012 Mündliche Abiturprüfungen einschl. fünfter Prüfungskomponente sowie 
Zusatzprüfungen 

§ 25 GOSTV, 
Nummer 16 VV-GOSTV 

21.5. bis 31.5.2012 Nachschreibetermine für die schriftliche Abiturprüfung in den Fächern des 
Zentralabiturs: 
21.5., 9.00 Uhr, Deutsch 
23.5., 9.00 Uhr, Englisch 
25.5., 9.00 Uhr, Mathematik 
29.5., 9.00 Uhr, Französisch 
31.5., 9.00 Uhr, Geografie, Geschichte, Politische Bildung 
4.6., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik 

§ 23 GOSTV 
Nummer 14 VV-GOSTV 

bis 20.6.2012 Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife § 34 Absatz 4 GOSTV 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Stellenausschreibung im Bundesgebiet 

Das Staatliche Schulamt Eberswalde beabsichtigt, vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, 
die nachfolgend aufgeführte Stelle zum nächstmöglichen Zeit
punkt neu zu besetzen: 

stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter

der Grundschule „Astrid Lindgren“ Schwedt


Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 3

16303 Schwedt 


Aufgaben: 

1.	 Stellv. Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; 
2.	 Gewährleistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften; 
3.	 Vertretung der Schule nach außen in enger Zusammen

arbeit mit dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt; 
4.	 Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern, sowie Schüle

rinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent
wicklung der Qualität schulischer Arbeit; 

5.	 Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungs
arbeit; 

6.	 Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schul
programms; 

7.	 Förderung der Schule als einer sich entwickelnden Organi
sation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur; 

8.	 Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung 
der Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über folgende 
Voraussetzungen verfügen: 

1.	 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; 

2.	 mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis; 
3.	 ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft 

- zur kollegialen Zusammenarbeit, 
- zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs

arbeit an der Schule, 
- zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 

Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
4.	 Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Belast

barkeit; 
5.	 umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schulrechts; 
6.	 umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 

des Schulbetriebes; der Abschluss einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Die Stelle kann mit einer/m Beamtin/en oder mit einer/m tarif
lich Beschäftigten besetzt werden. Die Stelle ist mit der Besol
dungsgruppe A 13 BBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewer
tet. 

Die Funktion als stellv. Schulleiterin oder stellv. Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertra
gen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung/Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach Veröffent
lichung im Amtsblatt des MBJS  zu richten an das 

Staatliche Schulamt Eberswalde

Frau Reuscher

Tramper Chaussee 6

16225 Eberswalde.


Stellenausschreibungen für den Auslandsschuldienst 

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder Schulleiter ist zu 
besetzen 

1.	 Deutsche Schule Thomas Morus, Santiago, Chile 

Besetzungsdatum: 01.01.2011

Bewerbungsende: 31.08.2010


Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunterricht 
Klassenstufen: 1-12 
Schülerzahl: 591 
Deutsches Sprachdiplom der KMK 
Sekundarabschluss des Landes 
Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GiB) 
mit den Fächern Biologie und Geschichte in deutscher 
Sprache im Aufbau 

Lehrbefähigung für die Sek. I und II oder der Sek. I (Lehr
amt Realschule) 
Bes.Gr. A 14, A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 
Spanischkenntnisse sowie die Lehrbefähigung für Deutsch 
bzw. einer modernen Fremdsprache bzw. DaF-Erfahrung 
oder Biologie und Geschichte sind wünschenswert 

2.	 Deutsche Schule Manila, Philippinen 

Besetzungsdatum: 01.08.2011

Bewerbungsende: 31.10.2010


Deutschsprachige Schule mit bikulturellem Schulziel 
Klassenstufen: 1-12 
Schülerzahl: 124 
Abschlüsse der Sekundarstufe I 
Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat 
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Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I oder II 
Bes.Gr. A 14 / A 15 bzw. die entsprechende Entgeltgruppe 
des TV-L, Tarifgebiet Ost 

Sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich, gute Fran
zösischkenntnisse sind erwünscht 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. Die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen 
im Gastland wird erwartet. 

Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet unter 
www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung. 

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf dem 
Dienstweg über die Schulleitung, das Staatliche Schulamt und 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg (MBJS) an das Bundesverwaltungsamt - Zentral
stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. Eine wei
tere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleichzeitig 
vorab an das MBJS, Abt. 3/Herrn Karl Fisher, zuständiges Mit
glied des Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im 
Ausland (BLASchA) zu senden. 

Um direkte Übersendung einer weiteren Durchschrift des Be
werbungsschreibens, eines ausgefüllten Fragebogens und eines 
Lebenslaufs an die ZfA (als Vorabinformation), Barbarastraße 1, 
50735 Köln wird gebeten. 

Die Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie auf 
dem Dienstweg spätestens 4 Wochen nach Ende der Bewer
bungsfrist vorliegt. Die ZfA entscheidet über Förderung der 
Stelle aus Bundesmitteln (Vermittlung). Eine Vermittlung ist 
nur möglich, wenn ein Versorgungszuschlag nicht erhoben 
wird. 

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Ausschreibung 
angegebene Besoldungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit Be
werberinnen und Bewerber diese Voraussetzungen noch nicht 
erfüllen, sind im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann mög
lich, wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrge
nommen wurden, die im Inland zur Einweisung in die ausge
schriebene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die 
vergleichbare Entgeltgruppe führen können. Hierzu ist eine 
ausdrückliche Empfehlung für die Tätigkeit als Schulleiterin 
oder Schulleiter im Ausland durch den Dienstherrn erforder
lich. 

Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer Besoldungs-/ 
Entgeltgruppen auf eine Schulleiterstelle bewerben, ist für eine 
Vermittlung neben der Zustimmung des beurlaubenden Landes 
das Einverständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur Ge
währung der Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiter
stelle ausgeschriebenen (niedrigeren) Besoldungs-/Entgelt
gruppe erforderlich. 
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